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Sonderdruck "Freie Mitarbeiter im Strafvollzug " 
nennt sich dieses Heft . Entstanden ist der Gedanke zu 
einem solchen Heft bei der Frage, ob wir einen Bei trag 
zu diesem Thema bringen sollten . Bei den Recherchen 
hierzu stießen wir auf so vielfältiges Material, daß 
wir gar nicht umhin konnten, ein ganzes Heft diesem 
Thema zu widmen. 

Die Eigenbeiträge stehen hier etwas zurück , wir wol
len hier nicht unbedingt subjektiv aufzeigen, welche 
rechtlichen und praktischen Möglichkeiten bestehen, 
wir wollten lieber erfahrene Strafrechtler, Justizbe
hörde und vor allem Praktiker zu diesem strafvoll
zugsspezifischen Them? zu Wort kommen lassen . 

Ein besonders umfangreiches Bild liefert der Auf
satz von Prof. Dr . Heinz Müller - Dietz . Dr. Karl - Peter 
Rott'Jau~ , Leiter der Modellanstalt Gelsenkirchen , zeigt 
in Co- Autorenschaft mit der für den Außendienst zu
ständigen Mitarbeiterin auf, welche Möglichkeiten in 
Gel s enkirchen mit großem Erfolg praktiziert werden. 

Mit dem Aufzeigen ist es natürlich nicht getan, 
gerade dieser Aufsatz soll den Verantwortlichen des 
Strafvollzuges Beispiele geben, was sie tun können,um 
Öffentlichkeit zu gewinnen . Ohne Öffentlichkeit ist 
eine Verwirklichung des Strafvollzugsgesetzes von vor
neherein zum Scheitern verurteilt. Die Öffentlichkeit 
kann nur durch die objektive Berichterstattung aus dem 
Strafvollzug gewonnen werden. Schreckensmeldungen a ' 
la Bild und BZ ·an4. __ XY- Zimmermann , die in der Springer
Presse zum ~roßteil~stur~en und erlogen bzw. publi
cityträchtig ausgeschlachtet , vermarktet werden,zer
stören alle Bemühungen berei ts im Ansatz. 

In Gelsenkirchen arbeitet man aktiv und objektiv 
mit der Presse zus ammen, es wird Positives wie Nega 
tives an die Öffentlichkeit weitergegeben . Zugegeben , 
es handelt sich hier noch um eine Moaellanstalt . Mo
delle sollen jedoch anregen! 

Hannelore C Y R V S aus Bremen zeigt zum Thema 
Voll z ugshelfer die absolute Notwendigkeit anhand ei 
ner Tonbandaufnahme mit einem jungen Gefangenen auf . 
Kein wissenschaftlicher Beitrag kann in dieser Deut 
licr~eit sprechen wie gerade diese Aufzeichnung. Der 
Beitrag bedarf keiner weiteren Kommentierung . Ersteht 
einzig für sich und begründet zugleich alle anderen 
Beiträge . 

An dieser Stelle sei allen Mitarbeitern an diesem 
Sonderdruck gedankt, insbesondere dem Bundesminister 
für Justiz, der sich spontan bereit erklärt hatte, das 
Vorwort für diesen Sonderdruck zu schreiben. 

Wir sind sicher, mit den in dieser Ausgabe abge
druckten Beiträgen jedem Interessierten einen Leitfa
den für ~ine ausfüllende und verantwortliche frei
willig~ Tätigkeit zu geben . 

In diesem Sinne noch einmal Dank an alle, die dazu 
beigetragen haben, daß dieses Heft so umfangreich ent
stehen konnte . 
Ihr~ 

Redaktionsgemeinschaft 
"Der Lichtblick" 
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G R U S S W 0 R T 

Auf dem Gebiet der Straffälligenhilfe in Deutschland 

ist seit Gründung der Rheinisch - hestfälischen Gefäng

nisgesellschaft im Jahre 1826 die Arbeit privater Orga

nisationen und Einzelpersonen neben staatlichen Maßnah

men nicht mehr hinwegzudenken . Im Laufe der Zeit hat 

sich aber auch mehr und mehr die Erkenntnis durchgesetzt : 
Soll staatliche und private Straffälligenhilfe die Ein 
gliederung Straffälliger fördern, so muß dies durch ge 
meinsame Bemühungen im Sinne wechselseitiger Ergänzun 
gen geschehen . Das Strafvollzugsgesetz hat es nicht bei 
dieser Erkenntnis bewenden lassen , sondern die Entwick 
lung weitergeführt und die Aufgabe beschrieben: 

Zusammenarbeit . 

Die Aktivitäten einer \'ielzahl von Gruppen und Ein 

zelpersonen in und außerhalb der Vollzugsanstalten in 

der Bundesrepublik Deutschland haben )lögl ichkei ten der 
Zusammenarbeit eröffne t. Es wird in Zukunft darauf an 
kommen , die Arbei t di eser Gr uppen und Einzelpersone n 

noch meh r als bishe r in di e Vollzugsarbeit im llinblick 
auf die Entlassungssituation zu integrieren . 

Ich bin zuversichtlich, daß die vorliegende Ausgabe 
der Gefangenenzeitung "der lichthlick" hierzu einen Bei 

trag leisten wird . In diesem Sinne wünsche ich dem Son
derdruck einen großen und den Problemen der Straffälli 
genhilfe gegenüber aufgeschlossenen Leserkreis . 

( Dr . Hans - Jochen Vogel) 

Bundesminister der Just i z 
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Ich finde es gut und richtig und eigentlich höchste Zeit, daß sich der 

Lichtblick in einem Sonderdntck den freüvi 11 igen i•li ta rbei tern widmet . Die 

freiwilligen ~litarbeiter in der Anstalt, leisten sie nun Gruppenarbeit 

oder sind sie als Vollzugshelfer tätig, erfüllen im Interesse der Errei

chung des Vollzugszieles eine sehr wichtige Funktion: 

In der Gruppenarbeit vennitteln sie den Insassen Kenntnisse , Fähigkei

ten w1d Einsichten, die für ein Leben ohne Straftaten unerläßlich sind; 

als Vollzugshelfer sind sie engagierte, verläßliche Vertreter der Inter

essen der Insassen und \ 'enni ttler Z\oJischen ihnen und der Institution 

Strafvollzug . Besonders hervorzw1eben ist ihr Einsatz im Umfeld der Ent

lassw1g aus der Haft . \\·enngleich hier verläßliche Zahlen nicht zur Verfü

gung stehen, bin ich doch der Überzeugung, daß sehr vielen Haftentlasse

nen ein Neubegiru1 draußen nur gelingen konnte , weil ein Vollzugshelferdie 

Unterstützung gab, die eine Behörde auch bei allerbestem Willen nicht lei

sten kann . Die freiwilligen ~Iitarbeiter der JVA Tegel - insgesamt sind es 

wohl schon etwa 400- sind aus dem Vollzugsgeschehen nicht mehr himvegzu

denken und zunehmend in die Anstalt integriert . Das soll nicht heißen, daß 

die Tätigkeit der "Freiwilligen" ohne Probleme wäre . So ist in vielen Ge

sprächen, die ich seit Amtsübernahme mit "Frei\oJi l1 igen" geführt habe, 

mehrfach Klage darüber geführt worden, daß als wichtig angesehene Projek

te nicht komplikationslos und schnell reaJisiert werden konnten . Bei 

allem Verständnis für die Ungeduld engagierter "Fre il-.rill iger" mLL~ ich wn 

Geduld bitten, werm das Ergebnis einer Sicherheitsüberprüfung noch nicht 

vorliegt oder Gruppenvorhaben baulicher, technischer oder haushaltsmäßi

ger AbkHirung vorab bedürfen . Am guten Willen der Anstalt oder der Auf

sichtshehörde, das kann ich versichern, liegt es jedenfalls bestinnnt nicht . 

Ahschl ießend möchte ich mich für die in der Ver(Tanaenhei t geleistete 
0 0 

Arbeit bedanken W1U wünsche dem Sonderdruck des "Lichtblick" die Beach

tung, diC' der Bedeutung der frehdlligcn ~litarheit für den Vollzug ent

spricht . 

Lange - Lehngut 

l.c i tcn<.ler Rcgierungsdi rcktor 
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zum Thema 

Voll zugsheiter 

I'1go 
Als ich dann hier rein

ka~ , hab :cJ da1n gesagt , 
da'3 ic~ e · '1en ha~ , .Jraus
sen . un-.:cta .. n·.-~ar ic, bei
ner ?sychologin und die 
hat das dann ziemlich 
schnell für mich gemacht . 
Ja- und dann ka~ die das 
erste Mal hierher ins fe
ste Haus . Und dann wurden 
~ir uns vorgestellt und 
da~n haben wir uns un~er
~alten - und dann mußte 
sie ja sagen, o~ sie mich 
haben will - und dann hat
se gesaBt : den nehm ich 
und so . Ja- und so haben 
wir uns kennen gelernt . 

Icn wollte unbedingt 
ne ~o~eibl iche - und 1. 
mittem !~eher komm ich 
sowieso nicht so klar und 
~em ~ann ich auch nicht 
alles sagen. Ich kann mich 
~ittP ~rau besser unter
hal~~" . heil mich ne Frau 
auch v .:e_ .::>esser versteht . 
Und 1herhaupt WPil ich 
-;Ii tte Frau besser umz,ehe:-1 
kan;"J . 

'dir l)aben un~ gut v•~f'
~rand~S!n , schon rlcn 1. Tae, 
rJi" 1 . Slu•1 Je rJa. So -
r.•P i non Lcbron:.: I ;)IJ f ',o/0 llt <:;('I 

~on b i ~chr-n w j •. r.:•r1. Jr,rJ 
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INTERVIEW UND TRANSSKRIPTION 
(KASSETTENREKORDER) 

VoN HANNELORE C Y R U S 
BENNINGSENSTR. 31B 28 BREMEN 

wir haben uns, glaube ich , 
gleich gut verstande'1 
Heiß ic~ auch nicht waru , 
aber das hat echt gut oo -

.ap?- · KaP~ ic~ allPs 
erzäh:en ~~1 ~eine Sorgen 
- ~~~ so ~ann ich ihr sa
ae~ - ;a - L~C ~ertra~en 

1:u ich i~ so·,..;ieso - ·.-~eil, 

cie is~ ech~ ~ri~a . 

::e, a:1geies:e: ha'l) 
die :1!c~~ - ~as ich de 
das sag ic~ auch, und 
mei ""leh ~·lund aufmachen. Lind 
dann haT sie gesagt , das 
finde sie auch gut so -
daß ich zu mei:1er Meinung 
stehe . 

Ne , für den Vollzug ist 
das nicht von Nutzen - we.il 

die kümmer~ sich um 
~ich . Jie sitzt bis abens 
um 6 i~ SJro und kümmert 
sich :1och um mich . Kom~t 
se e i :1cal die ~oche , 

ma:1chcal sogar 2x . 
!eh h~e sie gefragt, 

warum s~e da~ überhaupt 
macht - was s:e eigent
lich ~avon hat - Sie hat 
gar ;.ichts davon - sie 
mac~t das e~e~ . Sie macht 
das rein aus ':;efälligkeit. 
Ich l·JÜßTe ;1icht , \"arum sie 
das sonst machen sollte . 

Ich ha~ inr auch schon 
gesagt : weißt lu , 1os i eh 
an deiner Stelle rnach..:-n 
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würde - wenn du jetzt mit 
mir fertig bist , mal 
schiußmachen . Ich sag : du 
machst d i eh ganz schö:: ka
putt, mit diesem 2 . 3eruf, 
immer diese Laufereie:-. J:Jd 

dah:n end zc~ Gerich~ ~nd 

hier oal anrufe~ . J~~ ~a 

hat sie gesagt , sie :·r:.::-ce 
erst :nal ne ~J"e;>ac.se ei -:1 -

legen. Die :.:o::J:::T so ka;H.:~~ 
vonner Ar~eit u~d ~u."3 :-:ocj 
hierher u~r.! de:-1:1 ""loch -::Jei 
ne Sorgen an~~re:1 . 

Aber ich komm mit der 
Frau so prima klar - zu 
hause. Ich hatte Urlau~ 
bei ihr - und da hatse 
das 1. Mal als ich da 1:1ar, 
nen van~ großPs Essen ge
gebP 1, mit 5 Gä:1gen . ~as 
ich oc nie erle~t h~ -
so ganz schSn , ~ie i~~er 
großen familie. ~o s!e ~a 
\-lohnt mit deiil Cne:1~:: ~:a
men} und die an~eren a:le 
- Und das ~~:: f}r ~:cn 
Niene g!'o'3t? ranLie. 

Ja ne ~o~nge~e:~-

schaft - un~ weil ic~ ~ie 
ne Fami 1 ie ker:ne:-,g~le:-n~ 
habe, fühl ich ~ic~ da so 
11nheimlich Hoh!. . ~·iei:!. ..::J je 

.L.=autt> ~ich verstehe:1 u:d 
allP so r~hi.>: rE>de:.
kl~r ProhlPme gihTs la 
oucil. AlH'r '=" <.:ind ruhige 
'•l(•nsdh'Tl, d i .... n ict,r gle ic'1 



mitte raust und so. Uni 
das finde ich prima. Ne . 
das isses nich> da~ icl 
die ~1r ~1cn behalten 
•till . Aber gerne hab ich se 
auch , da~ ist ganz klar , 
weil, die kGmmert sich um 
mich , die op~ert ihre 
Freizeit für mich , macht 
sich kaputt für mich . Das 
sieht man ia , :viese manch
mal hier ankommt, richti~ 
müde . 

Und wir ~aren auffe 
Osterwiese . Und das war 
alles so toll . Kann ich 
gar nicht beschreiben . Ich 
habe mich bei den Beiden 
so wohl gefühlt . Ich glau
be , wenn ich sone Leute 
früher gehabt hätte , wie 
die - ~ie die Beiden -

. dann wäre ich heute nie 
hier . Das weiß ich ganz 
genau . Ich wäre nie auf 
die ~alsche Bahn geraten , 
Mit :'alschen Freunden , die 
mich nur ausnutzen. Und 
die (nennt die tlamen) die 
Beiden - das ist ne ganz 
andere Welt . Weil es ru
hige Neosehen sind, norma
le Menschen , die ruhig re
den und nicht mitte Faust , 
sondern erst mal nachden
ken . Und sie erklären dir 
das ganz ruhig . 

Letzt warn \vir bei mei
nem Vadder . Und die Frau , 
ct:e da mit ih~ zusammen
wohnt , die hat gesagt : du 
Vadder wird njcht mit pf 
geschrieben . Das wußte 
ich nic~T , weil ich nicht 
richtig schreiben Kann 
twr:l rla ha r d je so ir 'iber 
gelacht . 

Und rla hat 1ie (nenn t 
r!en NarrtPr r!er '/ollzugshel
frrin) - P,ucken SiP , das 
findP ich so prima - da 
hat SiP Z)PiCh Pingeha~•, 
nb•·:o'"al i" I i" i·!'au eat• 

i<..ttt Kr'Wtt : al::.o h ·:,r~·n 

sie mal , daß sie darfiber 

BERICHT - MEINUNG 

lachen können und so. Die 
hat mich gleich vertei 
r.igr. und das :inde ic, 
echt gut . Und die war 
ganz baff - daß sie von 
meiner Vollzugshelferio 
~cn conrra geKriegt ha~. 

Ne - die Heidi gehört 
nicht: zur Anstalt . Das 
sehe ich nicht ,o , d je ha
ben die zwar für mich be
sorgt , damit ich je~and 
hab - und alles andere 
geht die nix an . Und da 
halt ich auch meinen Fin
ger drauf . Ich habe mir 
das von Heidi genau erklä
ren lassen . Wie das ist , 
wenn ich mal schreiben 
will . Und die haben die 
!3riefe nicht durc:-tzulesen . 
Und ich klebe meine Briefe 
auch gleich zu , wenn ich 
mal einen schreibe an Hei 
di . Das istan meine Voll 
zugshelferin , die hab ich 
zwar vonner AnstalT ge
kriegt , aber die Briefe 
dJrfen sie nic:-t lesen . 
Sonst dürfen se ja alle 
Briefe lesen . 

Letzt:es Mal zum Urlaub 
hab ich ihr auch son gros
sen Topf Blumen bestellen 
lassen ! Hat sich so doll 
drüber gefreut . Ich ~·rollt: 
i~r was schenKen , ~eil 
sie schlie"ßlich das alles 
auf ihre Kappe nimmt . 

Ich nehm Urlaub , sie 
übernimmt: die Verantt-~or
tung . Ichdarf bei ihr es
sen . Ich darf bei ihr 
schlafen . Ich meine, das 
is~ alles ne schwere VPr
an~worru,g fJr sie . WPnn 
mal was passiert , geht das 
auf ihre Kappe . 

Ich hatte, Hill ich ru
n~g ~agen . den ~e1anken 

als ich ne.ulich ne freun 
iin kPnnPngE-lernt hab , 
hau~t ah . Ich · .. tollte t>chr 
ahhau~n , ~aß ~choß mlr ~o 
rJur'ch lE'r.t Kop!." . Und dPnn 
konn t" i eh das Yl i. •.!Pr 
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nicht , denn ich habe an 
Heidi gedacht, Da hab i~~ 
gedac~- . wenn ic~ das tL, 
dann kriegt die Hei~i ei
nen auffen Kopp. Und da 
hab ic~ drüber nachgedacht 
- acj ich krieg ja wieder 
Urlaub - u•d l<a:m ich auch 
Heidi nicht antun . ~nd 
jetzt schlaf ich beiner 
lreu~oin mal und nicht 
bei Heidi. Und wenn icn 
denn so ?robleme hab und 
so - denn ru: ich an : was 
soll ich machen und die 
steigt sofort in ihr Au
to und kommt her . 

So machen wir das - so 
gehts besser und das f ind 
ich gut - ich ~rauche son 
Mensch . Hätt ich schon 
viel früher gebraucht -
dann r.-1är auch ~-~as aus mir 
geworden und so 
ScheiBe jetzt mit meinen 
22 Jahren ist .alles zu 
spät Lernen kann ich mich 
gar :"licht mehr mit au:'ha:
t:en ich hab Schulden u~d 
will ne Stereoanlage und 
will nen ~1otorrad - ich bin 
'.lotorrad- fn - ich mu:-3 ar
beiten . 

Ich hab vor , ich rich
te nej Sparbuch :ür mich 
ein - das geb ich Heidi -
mit Nummer, das hab ich 
so mit ihr abgemacht . Daß 
ich jeden Monat , was zu 
ihr hinbring , und daß sie 
das :=ür mich weglegt. Für 
das Motorrad und so . 
Ja sehn Sie , das 
hil:t:nirauch immer, Nenn 
ich sage, was ich denke, 
was auch sie ffir richtig 
hält . Dann freut si~ sich 
darüber , u1d ich freu mich 
auch , daß ich kein Fehler 
wieder gemacht hab . 

~as sie von mir erwar
teT , kan~ ich ga,z Klipp 
und klar sage:~. Sie er·.var 
tPt , das ist 1och ganz 
klAr , da~ , wenn icl raus
ko~~e . da1 ich nicht noc~ 
mal hi.:>r reinkonm. )a-.: 

will sit=> auf i.•,lt-;1 ra 11 
vPrh i ndPr'l. 
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Und kurz vor der Ent 
lassung , da besorgen wir 
ne Wohnung fGr mich , die 
~olln wir zum Wochenende 
tapezieren . Si ehste - und 
da hilft die Frau mir bei, 
daß ich aufen gr Gnen Zweig 
komm , daß ich nen Anfang 
hab . 

Und wenn ich drau3en 
Probleme hab , ich besauf 
mich auch mal - die mei
sten Jugendlichen saufen 
- und das tue i ch auch 
mal , ich bin j a ke i n Säu
fer , aber man tut sich 
schließlich mal vollkip
pen , wenn irgendwas ist -
vor Freude - oder vor Ent
täuschung . Und ich glaube , 
daß die herkommen würde -
und mich abholen - weil -
ich bin ziemlich ~ilflos 
- echt - nich (lacht son 
bißchen) b i n zi emlich 
hilflos - mittem Schrei
ben hab ich auch so viel 
Pr obleme . Hatse 
gesagt , wollen 
üben . 

mi r auch 
wir mal 

Und wenn mir hier inner 
AnstaltUnrechtgeschieht , 
geht ' die gleich an die 
Decke , das hab ich schon 
gemerkt . Jetzt hat mir 
hier nen Beamter nen Stück 
Holz inn Weg ge l egt , hab 
ich ihr gesagt, und die 
hat gleich aufen Putz ge
haun . Das Rechl hast du : 
sagt sie - und ich richte 
mich danach . Und v1enn Hei
di mir das :,esTätigt:, dan'1 
setz ich das auch durch . 

Ja - {<ontakte 
ich habe meine Brüder 

so lieb , die waren früher 
so klein und i ch hab sie 
schon verteidigt vor mei
nem Vadder , da3 die nich 
so viel 0 rügel kriegen -
und ich hab ~ur sie ge
sorgt . Ich hab noc~ ne 
Schwester mönsch , die 
ist mal da , mal da - sone 
Rumtreiberin nich die 
is nich mal zu meine Mud
ders Beerdigung gekommen 
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da lag se mittem annern 
im Bett . So was geht doch 
nich . A~er meine Brüder 
ZHillinge si'1d das - der 
eine isT in Harnburg inner 
Pflegefamilie und der an
dere ist im Kolpinghaus . 
Und ich hab meinem Vadder 
nen Brief· geschrieben mit 
Drohungen rein - Heil ich 
meiner, Vadder so behandeln 
m u ß - weil der das sonst 
nich kapiert . Der darf 
jetzt mal nachhause kom
men , darf da mal essen , 
was nie der Fall :var, 
seitdem die Frau da war . 
Und der kriegt jetzt ab 
und zu mal Geld auch bei 
Vadder auffe Arbeit . 

Aber die Alte - meine 
Stiefmudder - ne Giftnu
del is das - mönsch dra
che ist das - und das hat 
auch Heidi verstanden , daß 
ich mit der nich zurecht
kommen kann . 

Sozialarbeit hier -
Scheiße - totale Scheiße . 
Der mag mich nicht , und 
den , den er nicht mag , für 
den t ut er auch nichts . 
Der will mich wohl auch 
weghaben und der hat mich 
hier schon dazu gebracht, 
daß ich mir die Arme auf
schneid i nne Zelle . (zeigt 
eine Narbe in der Nähe des 
Pulses . ) - so •.vei t hat der 
mich gebr acht . Hab inner 
Gärtnerei ne Kippe inn 
Stroh ge...,orfen ohne nach
zudenken - da ~volll:e der 
mich al;>schieben - ut.d ich 
hab so gebettelt - nix , 
der hat mich so angemacht 

so angeschrien , mich 
gar ni cht angehört ! Und 
immer vor den annern Beam
ten . Das i st doch kein 
Sozialar beiter . Ich will 
mit dem alleine reden -
und der unterhält sich 
mi1:te Beam-cen und ich - ich 
stehe da , und weiß nic~t 
zu Hem ich gehör und zu 
wem ich reden darf . (er
regt und empört) Und der 
hört mi ch nicht an . Ich 
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sag : ich tu mir was an -
das hab ich ihm voll ins 
Gesicht gesagt . Sie ma
chen mich nervlich ja to
tal kaputt . Und ich war 
an dem Tag tatsächlich -
so nervlich - so fertig 
(stöhnt) das gibts gar 
nicht. (Pause) 

Der hat mich so weit 
gebracht, daß ich Rasier 
klingen genommen und mir 
den Arm aufgesch~itten 
hab . Und Hie er das gese
hen hat , da hat er erst 
mal geguckt und (hebt die 
Stimme) komm sofort mit 
zum Arzt . Und ich habe ge
sagt : Fass mich nicht an , 
du fass mich nicht an . Und 
da ist er so klein ge:.Ior
den mit Hut . Der hat mich 
dazu getrieben ke i ner 
hört mir zu - tut da ~af

feetrinken mitte Beamten 
und ich will ihm was er
zählen . Ich sag i mmer : 
bitt e , bitte . Nützt über 
haupt nichts - bi tte zu 
s agen , Sozialarbei t er (bö
se) kannste total verges
sen . 

Ich mein , ich hätte 
schon längst im Freigang 
sein sollen und bin i mmer 
noch nicht da . Dann ruf 
ich meine Vollzugshelfa
r in an und sage ihr , dus 
i st so . Und dann hat s i e 
auch gesagt , wenn ich 
nicht klarkom~e , brauch 
ich das auch nicht . Si e 
hat zwar gesagt , ich soll 
versuchen klarzukommen 
und dann gings ne Zeit und 
dann wieder nich . Und der 
hat immer keine Zeil und 
so . Und da bin ich f roh , 
daß ichmeine Vollzugshel
f arin hab , weil d ie da 
i st , wenn ich was hab . Die 
hört mich an , die unter
hält sich nicht mitTe an
deren , wenn ich mich mit 
ihr unterhalte . Die hört 
nur mir zu . 

Namen von der Autor in ge
ändert . 



, - --~-------------------------------------------------------------------------------------. 
INFORMATION 

EHRENAMTLICH 
IM 
••••t 
von Prof. Mü I I er - Dietz 
Aufgaben ,Rechte und P 1 ich
ten ehrenamtlicher Vol 1-
zugshe I fer: 

Ehrenamtliche Tatig
kel t und i'1itarbe1 t im 
Strafvollzug kennen wir 
seit dem frühen 19. Jahr
hundert. Sie hat seitdem 
pra~tisch wie theoretisch 
an Bedeutung gewo nnen. 
t·legberei ter dieser Ent
wicklung waren namentlich 
die Kirchen gewesen ,·unter 
deren Einfluß allmälich 
überall Gefängnisgesell
schaften und Gefangenen
fürsorgevereine entstan
den. Das wohl bekannteste 
und früheste Beispiel 
bildete die 1826 gegrün
dete Rheinisch- Westfäli
sche Gefängnisgesell
schaft. Das Vorbild hier
für gab die Tätigkeit der 
Quäker in Pennsylvanien 
ab.die erstmals eine sy
stematische ehrenamtliche 
Hilfe für Gefangene ein
gerichtet hatten. Durch 
ihre Besuchsdienste soll
te der für erforderlich 
gehaltene soziale Kontakt 
zwischen " Außenwelt und 
Innenwelt " hergestellt 
werden. Regelmäßige B~su
che und Gespräche s o llten 
nicht nur die Isolierung 
des Gefangenen durchbre
rhen helfen, sondern au c h 
eine bessernde E1nw1rku ng 
ermöglichen.Die Grundlage 
hierfür bot ein Verständ-

nis des Strafvollzuges 
und des Straffälligen.das 
auf Besserung und Hilfe -
~-.~enn a uch unter dem Vor
zeichen der Strafe - ge
richtet war. Freilich war 
dieses Engagement weit
gehend von christlich
ethischen Motiven be
scimmt und geprägt; und es 
bildete vielfach eine Art 
Ersatz für das Fehlen 
entsprechender Aktivitä
ten des Staates,der seine 
soziale Verpflichtung ge
genüber Straffälligen da
mals noch nicht erkannt 
hatte. Darüber hinaus w~r 
S<-raffä:ligenhilfe jeder 
Zeit nicht nur Sache we
niger interessierter, 
christlich eingestellter 
Bürger; si~ war auch nach 
Art und Ausg~staltung 

wohlfahrtspflegerischen 
Vorstellungen verhaftet . 
die mit der heutigen Auf
fassung von Sozialarbeit 
nur \.,enig gemein haben. 
Schließlich konzentrierte 
sich die ehrenamtliche 
Tätigkeit lange Zeit auf 
Wohlfahrtsverbände - wie 
etwa Caritas, Innere Mis
sion (Diakonisches Werk) 
und Arbeiterwohlfahrt. 
die allmälich spezielle 
Abteilungen :ür Gefährde
te~ und Straffälligen
hilfe einrichteten. 

Dementsprer.hend waren 
Umfang und Intensität eh
renamtlirh~r Arbeit auf 
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dem Gebiet der Straffälli
genhilfe zunächst recht 
begrenzt. Der Staat sah 
hier daher auch keine Not
wendigkeit rechtlicher 
Regelung. Dies änderte 
sich erst,als sich Bürger 
außerhalb und unabhängig 
von Organisationen der 
freien Wohlfahrtspflege 
und der Gefangenentürsor-
ge in stärkerem t-1aße 
Strafgefangener anzuneh
men begannen . Als eine 
Form ehrenamtlicher Mit
wirkung entstanden die 
Anstaltsbeiräte, wie sie 
etwa - nach dem Vorgang 
von Ländervollzugsordnun
gen - in den §§ 17 bis 23 
der Reichsratsgrundsätze 
von 1923 genannt sind . 
Ihre besondere ,auf Öffent
lichkeit und Vollzugsan
stalt als Ganzes bezogene 
Funktion unterschied (und 
unterscheidet) sich in 
mehrfacher Hinsicht von 
den Aufgaben ehrenamtli
cher Straffälligenhilfe, 
in deren Mittelpunkt Ein
zelfallhilfe und Gruppen
arbeit zum Zwecke sozia
ler Eingliederung des Ge
fangenen stehen . Hingegen 
verstand man in der Wei
marer Zeit das Institut 
des Anstaltshelfers als 
eine spezifische Form eh
renamtlicher Straffälli
genhilfe . So sollten etwa 
nach § 37 des Entwurfs 
eines Strafvollzugsgeset-

I DER LICHTBLICK I 



zes von 1927. "vertrauens
würdige Männer oder Frau
en ehrenamtlich als An
staltshel.:er " bestellt 
werden können. § 38 des 
Entwurfes suchte deren 
Aufgaben 1-Jie folgt zu um
schreiben: "Jie Ar.s-;;aZ.ts 
hel.fer· sollen die An
staltsoeamten und ., wenn 
ein Fü~so~qqp best~z.z.~ 
is-c, ;,n.sbP.sond~re dif::·sen 
bei der FürsorgP. für die 
GefangP.nen und ihrP Angp
hörigrm tAnterstü-czen". Der 
Entvrorf '-tollte also den 
Anstaltshelfern gleich
sam eine der Anstaltsfür
sorge dienende Funktion 
übertragen;die Begründung 
dazu meinte , die geeigne
ten Kräfte ließen sich 
vornehmlich in den Wohl
fahrtsverbänden und Ent
lassenenfürsorgevereinen 
f inden. Man wollte durch 
dieses Institut zugleich 
das Verständnis der Öf
fentlichkeit für die Auf
gaben und Ziele , aber auch 
für die Schwierigkeiten 
eines Erziehungsvollzuges 
und der Entlassenenfür
sorge fördern.Fraglos er
scheinen jene Entwurfsre
gelungen zeittypisch . Denn 
sie erfassen allenfalls 
einen Teilaspekt dessen, 
was nach heutiger Auffas
sung ehrenamtliche Straf
fälligenhilfe ausmacht . 
Gleichwohl kann man im 
Institut des Anstaltshel-
fers 
Wurzel 

eine 
jener 

historische 
Tätigkeit 

erblicken , wie sie in neu
erer Zeit freilich 
vielgestaltiger,differen
zierter und teilweise an
ders orientiert ausge
übt wird. 

Auch spätere Vollzugs 
regelungen und Gesetzes
entwürfe schenkten der 
Thematik und Problematik 
ehrenamtlicher Mitarbeit 
wenig Aufmerksamkeit . So 

· en1ähnt Nr . 133 Abs . 6 der 
Di enst- und Vollzugsord-
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uung von 196 1 im Crunde 
lediglich den ehrenamt
lich tätigtn Bürger. der 
einem Gefangenen nach 
seiner Entlassung behilf
lich ist - und selbst das 
kann auch die eher pro
grammatische und bereits 
in § 240 des Entwurfes von 
1927 enthalten g~wesene 
Feststellung nicht hin
wegtäuschen, wonach die 
Fürsorge für die Entlas
senen " eine gemeinsame 
Angelegenheit des Staates 
und der Gesellschaft" ·ist . 

Das die Bedeutung eh
renamtlicher Arbeit erst 
relativ spät - und auch 
dann noch unzureichend -
ins öffentliche ße\vußt
sein trat, belegen nicht 
zuletzt die Gesetzeseot
\YÜrfe, die dem Strafvoll
zugsgesetz vom 16.3. 1976 
vorausgegangen sind. So 
lassen \veder Kommissions
entwurf von 1971 noch Re
gierungsentwurf von 1973 
über dieses Thema etwas 
verlauten. ·Schweigt sich 
der Kommissionsentwurf 
hierüber gänzlich aus, so 
erwähnt wenigstens die 
Begründung zum Regierungs
entwurf ehrenamtliche 
Mitarbeiter, die ebenso 
wie die haupt - und neben
amtlichen zur Zusammenar
beit auf das Behandlungs
ziel hinverpflichtet \ver
den sollten. Er st in der 
letzten Phase der Gesetz
gebungsarbeit wurde man 
aufjene Thematik aufmerk
sam. Anlaß hierzu gaben 
die privaten Verbände und 
Vereinigungen, die sich 
- wie etwa Sportvereine -
um die Betreuung von Ge
fangenen und Entlassenen 
bemüheo,sowie die Resozi 
alisierungsgruppen. die 
Anfang der 70er Jahre i m 
Zuge eines stärkeren En
gagements des Bürgers an 
gesellschaftlichen und 
sozialen Angelegenheiten 
entstanden waren . Die Rede 
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war freilich vorrangig 
von " gesellschaftlichen 
Kräften" und"freien Grup
p€-n" , die sich umGefange
ne und Entlassene kümmern 
würden. Erst in zweiter 
Linie \VUrden Einzelperso
nen genannt, die Resozia
lisierungsarbeit leisten 
wollen; damit sind natur
g~mäß auch Vollzugshelfer 
gemeint. Darüber hinaus 
war auch an eine ehren
amtliche Tätigkeit im 
Rahmen der Entlassenen
hilfe gedacht . 

Stärker artikulierte 
hingegen der Alternativ
enti'IUrf eines Strafvoll
zugsgesetzes von 1973 die 
Bedeutung ehr~namtlicher 

Mitwirkung. So wollte er 
eh renamt 1 i chen rJi ta rbe i 
rern unter get'lissen Vor
aussetzungen sogar die 
Möglichkeit eröffnen ein
zelne Aufgaben des An
scaltspersonals zu über
nehmen; lediglich Sicher
heitserfordernisse oder 
individuelle Belange von 
Gefangenen sollten dem 
entgegenstehen dürfen . In 
der Begründung wird da
rauf verwiesen, daß ehren
amtlichen Hitarbeitern 
et1."a die Organisation von 
Gemeinschafts - Veranstal
tungen mit der Bevölke
rung, die Betreuung von In
teressengruppen und Aus
führungen überlassen wer
d~n könnten . Darin kommt 
ein Verständnis von eh
renamtlicher Arbeit zum 
Ausdruck, das schwerlich 
noch mit den überkommenen 
Vorstellungen vereinbar 
ist. Dies hat natürlich 
nicht zuletzt seinen 
Grund in andersartigen 
konzeptionellen Vorstel 
lungen des Alternaciv
entwurfs vom Behandlungs
vollzug . 

II 
Im Stra~vollzug~gesetz 

indessen findPt sich im 
wesentlichen jene Überle-



gungen wieder , wie sie in 
der leTzten Phase der G~
se<:zgeburJgsarbo:.i -r ang<:> 
stelli: :·Jorde. sind . Be
zeichnenderweise ~igurie
ren ehr enamtliche Mi tar
beiter oder Vol l zugshel
fer nichT - vti e en1a im 
Entwur= von 1927 als 
besondere InstiTution ,de 
ren Aufgaben und Zustän 
digkeit im einze l nen um 
rissen :..'Ürden. Vielmehr 
Herden sie lediglich im 
Rahmen der sog. Zusammen
arbe i tsk lausei des § 154 
erwähnt , der zugleich den 
Pflichtenkr eis aller im 
Vollzug Täi:igen festlegt . 
Danach s chreibt das G~ 

setz i n dr eifacher Hin
sicht Kooperation im Hin
blick auf die Er=üllung 
der Vollzugsaufgaben ( §2 ) 
vor : Einma l bPziehT ~ich 
die Verpflichtung zur Zu
s ammenarbeit auf alle in 
der Vollzugsanstalt Tä<i
gen . Da § 154 Abs . l inso
t-•eit ke i m·r lei AusnahmAn 
vor ,i.:ht ,gilT diese Pflicht 
sowohl für di e haupt - und 
nebenamtlich als auch für 
d i e ehrenamtiich i n der 
Vollzugs ansTalT Tätigen . 
Zum zweiten erstreckt § 
54 Abs . 2 Sa tz 1 die 
Pfl i cht zur Zusamme~ar

beii: auf di e Behörden und 
Stellen ,die - im Heitesten 
Sinne - an der soz i alen 
Eingl iederung Straffäl l i
ger mi t wirken , sowie auf 
die Ver bände der f r eien 
~·lohlfahrtspflege . Dami-t 
eröffneT das GeseTz den 
i n d i esen Ei nrichtungen 
und Verbä nden tä t i gPn 
Personen einer - fre i lich 
nicht i nd i viduellen - An
spruch auf Kooptration 
mi t den Vollzugsbehörden . 
Schli~ßlich ver pf l i chtet 
§ 154 Abs . 2 Sa~z 2 die 
Vollzugsbehörden zu Zu
sammenarbeit mit " P~rso-
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Gruppenarbeit mit auffälligen Jugend
Michael Anders liehen (Jugend - Bildung - Erziehung) 

Bundeszusammen 
schluß für 
Straffälligen
h i 1 fe ( H rsg . ) 

Albert Krebs 

Be rnd Mae 1 i cke 
(Hrsg.) 

Bernd Mael icke 

Max Busch 

Max Busch 

Hel mut Dargel 

Tübingen 1976 

Gerneinsdill den Rückfal l verhindern . 10. 
Bundestagung der Straffälligenhilfe 
24 . - 26 . September 1975 in Karlsruhe 
(Schriftenreihe des Bundeszusammen
schlusses für StraffälligenhilfeH. 18) 
Bonn- Bad Godesberq 1975 
zum Zusammenwirken von Strafvollzug 
und ehrenamtlicher Hilfe , in : Zeit
schrift für Strafvollzug und Straf
f älligenhilfe 25 (1976), 45- 46 

Koordinierung und Zentralisierung in 
der Straffälligenhilfe (Arbeitshilfen . 
Eine Schriftenreihe für Sozialhilfe, 
Jugendhilfe und Gesundheitshilfe. Hrsg . 
vom Deutschen Verein für öffentliche 
und privare Fürsorge H.16) Frankfurt 
a . !-1. 1976 

Entlassung und Resozialisierung. Un
tersuchungen zur Sozialarbeit mit 
Straffälligen (Bei träge zur Strafvoll 
zugswissenschaft Bd. 19) Karlsruhe I 
Heidelberg 1977 

Studentische Mitarbeit im Strafvoll 
zug, in : Neue Praxis . Kritische Zeit
schrift für Sozialarbeit und Sozial 
pädagogik 1 (1971), 12 - 18 

Ehren- und nebenamtliche Mitarbeiter 
im Strafvollzug, in: Strafvollzug in 
der Praxis . Eine Einführung in die 
Probleme und Realitäten des Strafvoll 
zugs und der Entlassenenhilfe . Hrsg . 
von Hans - Dieter Schwind und Günter 
Blau , Berlin/New York 1976, 374- 383 

Hilfe von "draußen" im Strafvollzug -
gemieden - geduldet - erwünscht? In : 
Zeitschrift für Strafvollzug und 
Straffälligenhilfe 25 ( 1976), 161-166 

Ehrenamtliche Mitarbeit in der Bewäh
rungshilfe Frankfurt und im Justiz-

Hi ldegard Hagen vollzug in Hessen, in : Bewährungshil -

Edga r I sermann 
Hans-Hermann 
Wi lke 

Gerhard F. 
Jastram 

fe 24 (1977) 211 - 216 

Gruppenarbeit freier Helfer im Straf
vollzug , in: Kriminologisches Journal 
6 (1974), 292-301 

Freiwillige Helfer in Strafvollzugsan
stalten , in: Gefährdetenhilfe 18 (1976) 
19 - 20 
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:-~ .. u· .. d '"J~r-~i~ .. E-:--1 ., ~r--rwn 

Ein~luß die ~~ng~:~1~

rung d.-s ::; ... ::ar.ge~.--~ :::.r·d'"·!":1 
ka~m" . 

GE-m..-izrr si.,..,d damit n-
f.efl f'hr<:namt lichert Voll 
zugshelf~::rn namentlicn 
Spor~verbände , Studenten
und Kircne~grup?e~ , die 
- ;:;nnJeder auf der Sr:lnd
!.age der r.:ir-zelbE-·rr·euung 
oder vort Grt..p;;e;.arbPi t -

mit Ge=angenen Konta~t 
aufne!1mer: Uc•d ~:' l~-'gen 
wollen. Im Ausschufber>~cht 
heißt es h i e r>zu : " .){ e :.;·i t 
hi Z jA· dieser gese Z l~r:haft
lichen KPäf~e i s t be~P.its 
h(;'ut(;' nicht Y~Iehr aus der 
R~soziaZisie:t'ungsarö~i~ 
w~g~uder~~r ; sie <1n;tig 
;.:u inrensiviwrvm i ::~t "'in 
e;1tscl1tddendes AnliegPn 
b~i de~ RP-fO~ dPS s~raf
vollzug::--s '' . A~lgesichts der 
vJe i te;. Fassung j enf-r Vor
schrift ist i ndessen kei 
n~swegs Voraussetzung für 
die Zusammena r>beit . daß 
STraffälligenhilfP im~-
gFntliche• Sinne des ~or

tes g.o._.-is- et: ~·:erden soll. 
Vie1metr will oas Gesetz 
nur vPrmiPden wissen . daJ 
Vereinigungen u~d Perso
neo in der Vollzugsanstalt 
tätig wer den . die einen 
rtPgativen Ei nf l uß auf d~n 
G""fangenen ausütH"~J, name-;~t
lich SPin~ (Re- ) Soziali 
siPrurg gefähr~:::.~ k6nner . 
Da al"" '!ollzugS:)P!"!()rdP:' 
keines:-.~;;.gs immer über ci"-
3uverlässigKe~t und Sach
~unce solcher ehrenam~ 

lich tätigen ·Gruj:ope;; u~sd 

Personen hinr e i chPnd in
formiert sind , o b l i egt dPr• 
BPhördPrt eine en;:sprechen 
de Prü:',Jngspf licht. FrPi 
lich :O:ann dir-se ihrer i!a -

::ur 
als 
g·"'

tur nach ~icn~ so 
au:' cie ?OSi- ivQ 
Stellung der S~g~~ng 
(Re- ) So::ialisi;=.rung 
v:~lmP.hr eher darau= 
richt~r qein , e~~n 
eignete Gruppen und 

ungt> 
PPr-
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g~~ä~ ~aL ~e~ ~-~~~zg-~-~ 
.:.:.so:·!-"! L :a~ a·~:= ·"·;:..r..,.:c:-: -

.-.. 
z~ing~nd ?0rluscnrP~~-r . 
Im Hi~b_ic< auf ihr~ ?r~ 

fu:-,gspf l ic!'it: soll»:t d ~ ;;. 

Vollzugst:>~nörde·, r. i.-!' 
:'rE-i;-r g-<;t:FUT ,.:.::.rc..-,. 

And~rs als ~gi c=n 

Tä- :g~~:~ rinre~r.,~rd r,:
K5~n~: i3~ ~nd d~ren ~:g

nung zur l~- - )~ozi3lisi=
rungs3r~~it da~~r g!e~cn 

~am von Gesgrz~s weg~n 

v~:-rmuret wird . t1'd r d ... r 
G~se~zg~~~r hinsirh:!:rn 
priva.:er :=ru~p-=-r ~··d er
r,:~am: _ ic~~r ~Plf~r a.Mo 
Zurüc~•al-urg f:r ange· 
rracn:. :Ja-:- c:;ollr'=" a::-er 
n~~n- dazu fü~r~n . de3 di~ 

Vollzugsc~n6rdP den Vor
wurf ~ang~lrd~r Eignu~g 

dazu mißbrauchr . Gruppen 
od~r Persor~n nur doenalh 
vor der V~lJzug~ans~al~ 

f~rnztma!<e~•. W'"'il c:-il?i~·T 
- e~w3 aus polit!~sh~~ 

ode~ ~~lt~necHeu_ic~~~ 

GrJro<?· une-n-1wnschr. 
sird. Vor di-c~m Hinrec
grur,d isr d:~ ir- ·'r=-i~ 0 "' 

O:.l•r"'nam~:lj Cr"~Rr t"~::lf?r V~"-r

s~hied~nrlirh anzurr~f

fende Kririk zu sehP~ , di~ 

an der r~striktivPn Aus 
legung •.Y1d rlar•d~ab•.:• g d>?:: 
~ IS~ Ars. 2 Satz 2 g~:b
w: :a . - J-= :::!-=>r a"•der.,.n S2::.
öt- 1 SI "'i r;..,- ::u V~:"k.-=-rF1:l . 

daß ~::.~e aJ1~u großzJgig? 
Zulassung priva~:er ~ruo
PB~ und enrc.naMtlicn~r 

H~lf~r Gefa~r~~ für Cie 
Vollzugsans~alt und d~rc.n 
8ig~nP Ar~cit ~ringt . Ir
_of~rn ~ird i~ " Fd~r Knn
rrov~~s- dac gcu·dl~g~,
Cr: '3: c"•-.t..:. •ogsvo rr 51 .. -1 s 
sirht~ar. cas in ~c v~~1 -

f~lrig~r ~~:c:;= d~n A!l-a; 
d ~ Vo!lzugw~ t··iM:lu3r. : 
dPr <orf:~~- _w!. -~~, ~i
r.h ... rn;:_..:i- u~.d -~rd~1ung au: 
do-:.r ~in>:n und (r·•- :sozi· 
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~~r Ar~ä;ung c~. S~r~er
r~i~sint~rP .~~ aer A!l
g~n~~n~ 1~ urd j"s t=~ - J

t::c•zi-:l:i. · rurgsir-e:-3s;::=-
5L=z~r:ag9· gi_~ - wo~~i 

cas -~~z-sr- :n-~r~ss~ ~-
3:-~~ c r ~u~a-~v~c7as

s~~~~gecic~t:ic~~n .=Ecn~ 

s~r~cnung gla:c~~,~a3e

di~ Allg?nE:nh~~~ und aen 
5traf7e:lig~n ce~riff~ . 

~Joc.h in ander8r ':!eise 
verdeutlich: die Rsgolung 
dss § 1S4 Abs . 1 j~ne ?ro
~lematiK . ÖPZieht sie~ je
co=n aie Vcrpf::~n~ung 

zuc Z':.JsaM:'lE na:t1ei-.:. .::1:.:; 
'~ vo:lLüg Tä~ig~~ c_f 
=~e v~l:zugsau:g~~er . :c
Mi~ ist Luglaic~ zu~ ~ws 

druck ge~racht , daS sicr 
auc~ die enrF~amtl:che 

Tätigl<.t?i t an den dem Voll
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daß das G~s~rz die-~ r.~f
ga~e a_s Vo!!zugsz:~l b~
ZPichn~~ und cie darau~ 
gPrichcete Verpflicn~u:g 

dPs 1ollzuges und d~r in 
ihm Tä1:igr:-r1 vorar.stellt , 
räumr ~s i hr eind~u~ ig 
dE-n Vorrang vor dF!" Zl·l<:-i 

ten Au~gabF des Vo!lzugFs 
~ir ~ies~ _ildet k~in Pi 
g~ns~ä ·~ig~s · Ziel dg~ 
'Jol~zuges , souder:: isc 
r~l:wPnd ~g mit dAm ~r~i-

hPitsenrzug vert .. ur df • . 
Nach §2 Satz 2 ist die 

Si~he rung der Allgemein
heit bei der Verfolgung 
des Vollzugszi els allemal 
zu berUcksichtigen. Ge
meint sind damit e1ne 
solche Un terbri ngung und 
Behandlung dE-s Gefangenen . 
di e nach Möglichkeit die 
Begehung weite rer Straf
taten während de s Fre i
heitsen tzuges ve rhindern . 

In negativer Hinsicht 
besagt die Vorschrift . daß 
dem Vollzug und den in 
ihm Tätigen Uher die ge
nannten iodividua lpräven 
t~ven Aufgaben hinaus 
t-.1ei tere Funktione>n - ett-.la 
gene ralpräventive r Art -
nicht obliegen . 

Wenn auch § 2 den Vor
rang des Vollzugsziels 
betont . so läßt die Vor
schrift immerhin in abge
scht-.~ächter Form den Grund
konflikt zwischen ( r e - )
sozialisierender Behand
lung und sicherer Unter
bringung des Gefangenen 
erkennen. Da sich§ 154 
Abs. I auf diese Regelung 
bezieht , dürfen sich die 
ehrenamtlichen Vollzugs
helfe r und Mirarbeiter 
nicht auf die Verfolgung 
des (Re- )Soziali sierungs
zieles beschränk €:>n . Sie 
müssen vielmehr bei ihrer 
Tätigkeit auch Sicher
he itsgesichtspunkce he
achten . Eine weiterP Kon
sequenz jener Bezugnahme 
liegt darin,daß die Voll -

INFORMATION 

zugsbehörde die Aufnahme 
~hrenamtlich~r Arbeir 10 
der Ansealt von einer 
entsprechenden Bereit 
schaft der Vo l lzugsh~ lfe r 
nicht nur abhängig machen 
kann, sonde rn - angesichts 
der zwingenden Regelung -
sogar muß. Es ha t den An 
schein .daß dieser - Voll 
zugsbehörden und Anstalts
personal wohlve r t raute -
Zusammenhang außerhalb 
de r Vollzugsans ta l ten 
nicht immer hin reichend 
gesehen und ge~·ru rdigt 

wird . Demgemäß wird man 
sichmit der Tat saC'he aus
einandersE-tzen mUssen,daß 
jeder. d~r in irgendeiner 
For m mit dem Voll zug in 
Berührung kommt . in 
freilich unterschiedlicher 
Form- mit dem Konflikt 
zwischen (Re- )Sozialisie
rung und Sicherung kon
fronti ert wird . Das wurde 
zunächst bei de r Zunahme 
von Fachkräften in den 
Vollzugsanstalten in stär
kerem Haße sichtbar. Erst 
recn t tvirkt sich jene 
Problematik auf den e h
renamtli chen Bereich aus. 
der mit der Ausweitung 
des sozialen Engegameots 
des Bürgers immer mehr an 
Bedeutung gewinnt. 

Die §§ 154 und 2 stel 
len indessen keineswegs 
die einzigen Vorschriften 
des Strafvollzugsgesetzes 
dar, die für denehrenamt -
1 ichen Vollzugshelfer un
mittelbar relevant sind. 
Gerade wei 1 diese Tä tig
ke it von ihrer Funktion 
und i hrem Selbstverständ
nis he r einen elemen taren 
sozialen Bezug aufweist. 
wird man sie auch im 
Kontext grundsät z licher 
Regelungen des Abschnitts 
"Sozi a I e H i I fe" ( §§ 71 -
75 ) sehen müssen, der an 
sich primär den Aufgaben
bere ich des Sozial d ienst es 
der Vollzugsanstalt um-
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re>ißt. Denn hier finden 
sich Ansatzpunkte allge 
~einer Art . d ie auch für 
die ehrenamtliche Arbeit 
bedeutsam e rs.che i nen. In 
d iesem Sinne hat nament -
1 ich die Regelung des§ 71 
besonderes Gewicht . Denn 
sie umschre ibt - frei 1 ich 
in starker Verdichtung 
und Verkü rzung - Zielset
zung und Methoden jedwe 
der Form soz ialer Arbeit 
und HilfE . Es heißt dort 
im einzelnen : " .. -'P.Y' ~r:-_/::.n 

g~~P vann die soziale 
HilfP dP.Y' Ans~az~ in An-
spruch "'·PI?mPn" v.r: spi,1P 
pPY'sBnliahe' Sc:hwier~g
~P.it:~it :?.!.! Z.ösPr' . Die HiZ.~e 
SJ'~ darav: geric:h~e~ 
sei; " den. Ge""ange'1Pn in die 
~ge zu verse~zen , seine 
Ange ~Pgerthei '-0'' se lbs r; zu 
ordnen und Zl/. rege Zn . 11 

Hiernach umfaßt die dem 
Gefangenen zu leistende 
soz iale Hi lfe den Grund
gedanken der heutigen So
zialarbei·t entsprechend 
nicht nur die notwendige 
Unterstützung bei der Re
gelung äußerer Angelegen
heiten, sondern auch die 
für die Bewältigung per 
sönlicher Probleme erfo r
der li che Hilfe. Gerade in 
d iesem Be rei ch sind imme r 
wieder die Schwierigkei
ten anzutreffen, die zur 
Straffälligkeit beigetra
gen haben.Deshalb muß dem 
Gefangenen vielfach bei 
dem Bemühen geholfen wer
den,seine Einstel Jung und 
sein Sozialverhalten im 
Sinne soz i a 1 er In teg rat i on 
je nachdem zu stab i 1 isie
ren oder zu korrigieren. 
Nach Z i e 1 setzung und Me -· 
thode muß diese Tätigkeit 
in "H ilfe zur Selbsthi I
fe" bestehen.Esgiltalso , 
den Gefangenen im Hin 
bi ick auf das Vollzugs 
ziel zu aktivieren und zu 
motiv ieren. Da der Gefan
gene es gegebenenfalls 
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lernen soll, selbständig 
und in sozialer Ver an t\·Jor 
tung zu leben, müssen Ab-
hängigkeitsverhältnisse 

so weit alsmöglich ver
mi eden werden. Denn sie 
würden ja gerade eine Si 
tuation schaffen, die 
selbst - ve rantwortlichem 
Verhalten abträglichwäre. 

~eide Aspekte haben 
auch für die Tätigkeic 
des ehrenamtlichen Voll 
zugshelfers ihr besonderes 
Gewicht . Denn für ihn muß 
es gleichermaßen darum 
gehen , die Hilfe zur "äu
ßeren Sanierung " durch 
Hilfen bei der Bewälti 
gung innerer Probleme zu 
ergän zen. Mit der Zunahme 
von Gefangenen, bei denen 
soziale Defizi te, physi 
sche und seelische Schwie
rigkeiten sich häufen , ge
winnt die letzcere Art 
von Hilfe mehr und mehr 
an Bedeutung. Hinzu kommt 
beim ehrenamtlichen Voll 
zugsheiter noch der Ge
sichtspunkt, daß er den 
lebenswichtigen Kontakt 
zur Außenwelt verstärken 
und ·damit der im Frei 
bei t s entzug v i elfach .an
zutreffenden En tfremdung 
von der freien Gesell 
schaft entgegenwirken kann 

Freilich werden hierin 
schon spezifische Mög
lichkei ten sozialer Hil 
festellungen sichtbar,die 
über den Wirkungskreis 
des Sozialdienstes der 
Vollzugsanstalt - in je
dem Sinne des Wortes -
hinausreichen . Völlige 
Obereinstimmung mit der 
vom Vollzug zu leistenden 
sozialen Hilfe besteht 
indessen wiederum im 
Grundsatz der " Hilfe zur 
Selbsthilfe ". Dies ver
dient deshalb besonders 
hervorgehoben zu werden, 
weil sich in der Frühge
schichte der Straffälli 
genhilfe in durchaus 
~tohlmeinender Absicht ein 
paternalistischer Sti l 
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des Umgangs mit: dem Straf
fälligen , eine herablas
sende und bevormundende 
Haltung ihm gegenüber 
enn;ickelt haben, die ge
rade beim Laien heuce 
noch vielfach nachwirken. 
Hat die Sozialarbeit im 
St:rafvollzug insot-teit 
- wenn auch keines"tegs 
uneingeschränkt und uber
all - ihr Gesicht gewan
delt, so ist die Gefahr, 
den Gefangenen durch die
se Art des Umgangs mit: 
ihm prakciscb zu entmün
digen, jedenfalls beim 
fachlich nicht geschul 
ten und unerfahrenen Voll
zugshelfer umso größer . 
Weil der Gefangene ehren
amtlich Tätigen häufig 
mehr Vertrauen entgegen
bringt , aber a uch t-1eil 
si ch gelegentlich hinter 
der karitativen Tätigkeit 
unber·IUßt egoistische Na
tive verbergen, können 
hier gleichfalls Abhän
gigkeitsverhältnisse ent
stehen, welche den Prozeß 
der Selbsttindung und des 
Selbstständigwerdens und 
damit die soziale Ein
gliederung erschweren. 

Gewinnen solche Uber
legungen vom gemei nsamen 
Ausgangspunkt baupt- und 
ehrenamtlicher sozialer 
Arbeit an Bedeutung, so 
knüpft § 74 Satz 3 wie
derum unmittelbar an die 
ehrenamtliche Tätigkeit 
an. Denn h i ernach muß die 
Hilfe , die der Sozialdienst 
der Vollzugsanstalt im 
Hinblick auf · die bevor
stehende Entlassung einem 
Gefangenen zu leisten hat, 
auch darauf gerichtet 
sein, einen persönlichen 
Beistand rur die Zeit 
nach der Entlass ung zu 
finden. Die Anstal t ist 
demgemäß verpflichtet,al
les in ihren Kräften ste
hende zu tun , um eine Be
zugsperson ausfindig zu 
machen, die den Entlasse
nen in der ersten und 
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scfwierigsi;en Phase sozi
aler Eir.gliederung mit 
Rat und Tat unterstütze . 
Diese Regelung erscheint 
aus zwei Gründen bemer
kens!·lerc : Sie ver:.;eist 
einmal auf die besondere 
Pr oblematik, die mit: der 
Entlassungssituation rur 
denjenigen Straffälligen 
verbunden ist, dessen so
ziale Nachbetreuung weder 
durch Be ... ;ährungshilfe 
noch durch· Führungsauf
sicht hinreichend ge<·lähr
leiscec ist . In dieser 
psychisch meisr überaus 
belaster.den Situation 
sollte ihm eine Bezugs
person zur Seite stehen, 
die ihm vor allem das Ge
fühl vermittelt, mit sei 
nen Problemen nicht al
leingelassen zu sein , son
dern sich vielmehr mit 
einem (Gesprächs- ) Part 
ner gemeinsam um ihre Lö
s ung bemühen zu können . 
Zum zweiten markiert § 74 
Satz 3 wiederum eine 
Nahtstelle zwis::hen haupt
und ehrenamtlicher Sozial 
arbeit und deren Abhängig
keit voneinander.Die Vor
schrift erklärt sich in
sot.;ei t nicht zuletzt aus 
der Einsicht in die llot: 
l·lendigkei r: kontinui er li
eher sozialer Hilfe . Sie 
macht - wenngleich eher 
ansatzweise - deutlich , 
daß "durchgehende soziale 
Hilfe" ,die nicht willkür
lich - etwa mit der Ent
lassung - sondern e rst 
dann endet ,wenn sie nicht 
mehr benötigt tvi rd, inte
grativer Bestandteil je
des halbwegs funktionsfä
higen (Re- ) Sozial isie 
r ungssystems ist . Hat der 
Sozialdiens t der Voll z ugs
anstalt keinerlei reche
liehe und tat~ächliche 

l1Öglichkeiten der Hilfe
leistung mehr,dann müssen 
eben gegebenenfalls ande
re rvege erö~fnec t-terden . 
Dazu gehört nicht zuletzt 
die Tätigkeit ehrenamtli -



eher Helfer als persönli
cher Beistand oder Bezugs
personen des Entlassenen. 
Sie erscheint deshalb be-
sonders 
chend, 

vielverspre
weil sie - anders 

als die Bewährungs- oder 
die Führungsaufsicht -
nicht vor dem Hintergrund 
rechtlich { und gericht
lichen) Z~1angs , sondern auf 
freiwilliger Grundlage ge
schieht und weil sie r,.;eder 
in zeitlicher noch in 
sachlicher Hinsicht limi
tiert und vorstruktuiert 
ist. 

III 

Die bisherigen Überle
gungen haben gezeigt, daß 
die ehrenamtl iehe Tätigkeit 
eher marginale Position 
in den Regelungen des 
Strafvollzugsgesetzesei n
nimmt, die sich mit den 
für den Strafvollzug un
mitte lbar relevanten In
stitutionen, Personen und 
Aktiv i täten befassen. Es 
bedarf schon weitgehender 
interpretatorischer An 
strengungen, um insoweit 
wenigstens eine Art kon 
zeptio?el l en Ansatzes aus 
dem Gesetz herauszulesen. 
Schwier igkeiten bereitet 
deshalb schon die defini
t o rische Festlegung des 
sen, was das Wesen ehren 
amtlicher Tätigkeit im 
Vollzug ausmacht und wo
rin dieseimeinzelnen be
stehen kann. Frei 1 ich sind 
einer Definition schon 
von der Vielfalt einschlä
giger Bemühungen und Er
scheinungsformen her ge
wisse Grenzen gesetzt. 
Reicht doch dasSpektrum 
der Aktivitäten von der 
Einzelfallhilfe über die 
Gruppenarbeit und -thera
pie in der Vol lzugsan 
stalt bis hin zu Tätig
ke i ten in (Re- ) Sozi a 1 i
sierungszentren, die der 
Begegnung und dem gemein
samen Gespräch von Bür
gerinitiat iven und zur 
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Unterstützung von Selbst
hi lfegruppen Gefangener 
und Entlassener.Das Bild, 
das sich hier dem Be
trachter bietet,ist nicht 
nur vielfältig, sondern 
gelegentlich auch ausge
sprochen sch i 11 ernd. E t-
1 iche (Re-) Sozial isie
rungsgruppen, die im Ge
f6lge . u8d Zuge stärkerer 
politischer und gesel 1-
schaftl icher Emanzipati?n 
des Bürgers entstanden 
sind, sind an ihrem eige
nen Anspruch und an den 
Schwierigkeiten der Auf
gabe gescheitert, die sie 
sich selbst gestellt hat 
ten. Dasgilt namentlich 
für jene Gruppen, die un
ter gesel lschaftskriti 
schem Vorzeichen ~ngetre -

ten sind und das Feld der 
Straffä 11 i genh ilfe g Je ich
sam als Ausgangsbasis für 
die Veränderung des pol i 
tischen und sozialen Sy 
stems benutzen wo 1 1 ten. An
dere sind in der mühsamen 
K I e i narbe i t s teckengeb 1 i e 
ben,in der sich ehrenamt-
1 iche T~tigkeit v ielfach 
erschöpft. Die Re i bungs 
verluste, die sich nicht 
selten beim Umgang mit 
amtlichen Institutionen
wie etwa Vollzugsbehörde, 
Gerichten, Sozialämtern 
und Arbeitsämte r n - aber 
auch beim Kontakt mit dem 
Straffälligen selbst und 
bei äer Auseinandersetzung 
innerhalb der Gruppe er
geben.wirken sich oft ge
nug negativ auf Motivati 
on und Bereitschaft zur 
Weiterarbeit aus.Manchmal 
hat dies die Einstellung 
der Tätigkeit zur Folge , 
manchmal sucht man sie 
auf anderer Grundlage und 
in neuen Formen weiterzu
führen. Es liegt deshalb 
auf der Hand, daß jedes 
Bemühen, den Kreis ehren
amtlicher Aktivitäten nä 
her einzugrenzen und in 
ha l tlich festzulegen, er -
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heb] ichen Schwierigkeiten 
begegnet . 

Einigermaßen fass - und 
konkretisierbar ersche int 
allenfalls die Tätigkeit 
des ehrenamtl ichen Vo ll 
zugshelfers. Fre i 1 ich kann 
auch s ie v ieler l ei Ge
s~alt annehmen . So kann 
sie in bloßer Unterstüt
zung des Soziald ienstes 
der Vollzugsansta l t be
stehen, wie es sich ja 
se inerzeit die Väter des 
Gesetzesentwu rfs von 1927 
gedacht hatten. Sie kann 
sicn ferner in Mitarbeit 
im Rahmen beruf] icher 
Förderung ode r am Unt e r 
richt und an Maßnahmen 
derWeiterb i 1 dung erschöp
fen. In a 11 en diesen Fä 1-
len ginge es ledig! ich um 
Hilfsdienste , d ie der eh
renamtl i ch Tätige of f i zi 
e l len Inst i tuti onen lei 
stet. Diejen igen Gruppen 
und Pe r sonen , d ie heu t e 
auf ehrenamtliche r Bas is 
in Voll zugsans t alten und 
mit St raffä l I igen a rbei 
ten, st reben hingegen übe r 
wiegend ei ne sel bständi ge 
eigenveran twortliche Tä 
tigkeit an. Si e verstehen 
sich dann auch a ls Part
ner des Gefangenen und 
der Vollzugsanstalt , ke i
neswegs jedoch als deren 
verlänge r ten Arm. Dies 
gi l t unabhäng ig von der 
sk izz ie r ten Rechts lage, 
wonach al le in der Vo ll 
zugsansta l t Tätigen zur 
Zusammena rbeit im Hin
bi ick auf die Vo l l zugs 
aufgaben verpf l i chtet 
sind. Kooperat ion, kriti 
sche Distanz und Konflikt 
kennze ichnen denn auch 
den Charakter der Bez ie 
hungen, wie sie sich im 
Dreiecksverhä l tnis voneh
renamt 1 i chen He 1 fern, In-
sassen und Anstal t sbe-
diensteten entwickeln 
können. 
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Si e (di e ehrenamtlich 
im Voll zug Tätigen ) ver
stehen sich auch al s Part
ner des Gefangenen und 
der Vo l l zugsanstal t, kei 
neswegs j edoch als deren 
verlängerter Arm . Di es 
g'ilt unabhängig von der 
skizzi er t en Rechts lage , 
wonach alle in der Voll 
zugsanstal t Tätigen zur 
Zusammenarbei t im Hin
blick auf die Vol lzugs
aufgaben ver pfli chtet 
sind. Kooperation , kri t i
sche Distanz und Konflik t 
kennzei chnen denn auch 
den Charakter der Bez ie
hungen, wi e sie sich im 
Drei ecksverhäl tni s von eh 
re~amtl ichen Hel fe rn. In
sassen und Anstal t sbe
diensteten entwi ckeln 
können . . . 

Vamd .ochioMen w-i1t .0;1 

Okt obeAhent den 7. Te~t 
de.o Au.6.oa.tze.o übe~t d.< e eft
Jte.namtL<.che. TCU.igke.d .<m 
S.tJla~vo.e.Rzu.g ab. W-i..tt wo.e
ie.n au.cl1 zu. Beg-inn de.Jt 2. 
und .ee.~zten Folge d~e.oe..o 
BU.tJlage.o u.Me.Jte.n Vank an 
HeAJtn PJw6 . Mülielt - V..i.eA:.z 
u.nd da.o Bwtde.olu.e &.owe.Jtfz 
oÜ/t Stna&6~ge e .V. 6üA 
~e. 6Jte.u.n~Qhe. Ge.ne.mn..<.
gu.ng zwn Abdltu.c.k zwn Au..o
dltu.c.k 6-U.ngen . 

E hJte.nam.t..eA:.Qh e H e..e~ e.Jt .<.m 
S.tJl.a0voUzu.g - dam.<..:t v e.Jt
bu.nde.n ~~ ö66e.nttic.hke..{;t 
.Un S.tJl.a6voUzu.g . V~Me-6 
Th.vna ~~ ge..ttadc> in de.Jt 
he.u.tige.n Ze..<..:t .oo w-i.c.htig , 
6iiA d.< e VoUzug.o be.höJtde.n , 
w.i.e. 1iiA die. 1 Ma.o.oe.n deJt 
VoUzu.g60.J'1..6~~en, daß .Un 
"Li QM b.e).c k 11 e b e.n ~e.o eJt 
P lto b.e e.m a.t.i.k eine. e.Jt h ö lt t e. 
Au.ßme.Jtk.oamke.d ge.oc.he.nkt 
we.Jtden mu.ß . 

Manchen ha uptamt lichen 
l•1i t arbei tern des Vollzugs 
ers cl1eint das Konfl i ktpo
tential , das zusätzlich 
du:r;ch die Tä tigkeit ehren
amtlicher Hel fer i n der 
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Anstalt entscehr , zu groß; 
s ie stehen ihr darum skep
tisch bis mißtraui sch , 1-1enn 
nicht gar ablehnend ge
genüber . 

Immer hin liegen einige 
negati ve Erf ahrungen 
nicht nur mit politisch 
agitierenden Gruppen vor . 
Etliche ehrenamtliche 
Helfer vermissen die not
wendige Unterstützung ih
rer Arbeit durch die Voll 
zugsans talt; sie fühlen 
si ch in i hrer Handlungs 
freiheit durch bürokrati 
sche Hemmnisse eingeengt 
und sehen in der Berufung 
der Ans talt auf Sicher
heit und Ordnung nicht 
selten den Wuns ch, eine 
als unerwünscht empfunde
ne ehrenamtliche Tätig
k e i t e inzuschränken oder 
gar al l mählich " auszu
trocknen ". Es kann daher 
nicht überraschen , daß 
s olche Ei nstellungen und 
Verhaltensweisen Rivali 
räten und Konfrontat~onen 
auslösen . 

Vor di esem r echtlichen 
und tacs ächlichen Hinter 
grund i s t das Bemühen der 
Landes- Justizverwaltungen 
zu sehen, denFreiraum , den 
das Str afvollzugsgesetz 
der Regelung ehr enamtli 
cher Tä t i gke i t 1 äßt , durch 
Verwaltungsvors chriften 
im einzel nen auszuführPn . 
Derzeit existieren in den 
meisten ~undesländern 
nämlich i n neun - solche 
Bestimmungen . Teils sind 
sie vor , teils nach dem 
Er laß des Strafvollzugs 
gesetzes ergangen. Es ver
steht sich von selbst , daß 
Regelungen , die sich mit 
dem Gesetz - namentlich 
den .fi.fi 2 unri 1 54 - ni eh t 
vereinbar en lassen, inzwi
schen außer Kraft getre
ten sind. So unbes treitbar 
r ichtig diese Feststel 
lung i s -t , so schwi erig er-
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scheint. ihre Konkreti sie
rung angesicht.s der s pär
lichen und allgemei nge
haltenen Aussagen des Ge
setzes zur ehrenamtl i chen 
Tätigkeit . Auch läß-t sich 
die Frage nach dem Rechts 
char akter jener Vorschri f 
ten ni cht so ohne weite
res beantworren. Soweit 
sie Befugni sse und Pflich
ten der Vo llzugsbehörden 
regeln, entfalten sie 
fraglos innerdienstliche 
Bindungswirkung . Soweit 
sie die Rechtsstellung 
des ehrenamtlichen Vol l 
zuryshelfers. den Kreis 
seiner Pf li...:l1ten und Rech
te i m einzel nen fpst legen , 
dür fte ihnen Rechtssatz
char akter im Sinne der . 
Lehre von Hans Julius 
Wolff zukommen . Frei lich 
kann ihnen e i ne der ar t i ge 
Bedeutung nur insovtei t 
zuerkannt wer den , al s s ie 
sich selbs t im Rahmen 
höher rangigen Rechts - et
wa des Grundgesetzes und 
des Strafvollzugsgeset
zes ~ bewegen . Gerade ~ie 
hi e raus möglicherwe i se 
resultierenden Z~>leifels 

fragen ließen es für den 
Gesetz- oder wenigstens 
Verordnungs geber geraten 
erscheinen, di e ehrenamt
liche Tätigkeit im Voll 
zug über die wenigen ein
schlägigen Vorschriften 
des S t r afvol l zugsgese tzes 
hinaus zu regeln . Di ese 
Über legung drängt sich 
nicht zulet z t auf Grund 
der Bedenken auf, di e -
nicht nur aus Kreisen eh
renamtlicher Vollzugshel 
fer - immer wieder gegen 
die überaus restrikti ven 
Tendenzen in jenen Ver
r"al tungsvorschrif"ten erho
ben vierden. 

Die ve r sch iedenen All 
gemei nverfügungen , Er lasse 
oder Richt l in ien, d ie in 
den Bundesl ändern zur eh
renamtl i chen Tä t igkei t im 



Stra fvollz ug ergangen 
sind, unterscheiden sich 
im Sprachgebrauch nicht 
unerheblich . Da isteinmal 
von ehrenamtlichen Mitar
beitern d ie Rede, dann von 
Betreuern oder ehrenamt-
1 ichen Betreuern, weiter 
von freiwi l Iigen Mitar
be i tern, schließlich von 
e hrenamtl ichen Val lzugs 
helfern oder von f reiwi 1-
li sen He lfern. Die aus- · 
dr J ckliche Bezugnahme au f 
die Freiwilligkeit wirkt 
fre i lieh insofern ein we
nig befremdlich, we il sie 
die Assoziation weckt, a I s 
ob die haupt - und neben
amtlichen Mitarbeiter des 
Vollzuges ihre T~ti gkc it 
g 1 e i chsam zwangsweise au s 
üben. Das istdamit natür-
1 ich nicht gemeint; viel
mehr sollen derartige Be
zeichnungen offenbar zum 
Ausdruckbringen, daß Auf
nahme, Ausgestaltung und 
Beendigung dieser Tätig
keit - von Einschränkun
gen zugunsten der Sicher
heit und Ordnung der An
sta lt einma l abgesehen 
in das freie Belieben des 
ehrenamt l ichen Helfe rs 
gestellt sind. 

Hinsicht! ich ihrer 
Struktur - wenige r jedoch 
im Detail und in ihren 
Formulierungen - sti mmen 
die einschlägigen Verwal
tungsvo rs chr i ften weitge
hend überein . Zunächs r re 
geln sie im wesentlichen 
Aufgaben und Ziel der eh 
renamtlichen Tätigkeit. 
Hierauf folgen durchweg 
Vorschriften über die 
Qual i fikation und Eignung 
des ehrenamtlichen He l
fers. Einen weiteren 
Schwerpunkt bilden die 
Best immungen über das Zu
lassungsverfahren, dem 
sich der an einer solchen 
Tätigkei t lnteres :.:e rte 
unterziehen muß . Einen 
breiten Raum nimmt ferner 
die Regelung de r Pfl ich-
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ten des ehrena~tl ichen 
Helfers ein. ln unmittel 
barem Zusammenhang damit 
stehen die Vorschriften 
über die Beschränkungen, 
denen eine derartige Tä
tigkeit unter! iegt. 

SchI i eß I i eh f i nden sieh 
in den Verwaltungsvor
schriften auch Besti mmun
gen über Rechte des ehren
amtlichen Helfers. 

Durchweg knüpfen die 
Verwal t ungsvor schriften 
an die Regelung des Voll
zugszieles in § 2 Satz 1 
des Strafvollzugsgesetzes 
an. Sie stel len dam it den 
von§ 154 Abs. 1 geforder
ten Zusammenhang zwischen 
der grundsätz I ichen Ori
entierung des Vollzuges 
und der Funktion eh ren
amtlicher Täti gkeit her. 
Jene r al !gemeine Hinweis 
wird dann verschiedent-
1 ich durch Aufzählung 
spezi e ller Aufgaben e r 
gänz t . Als sol che figurie
ren namentlich: die Vorbe
reitung der Entlassung. 
die Förderung beruf! iche · 
und sonstige r Bi ldung, die 
Mitwirkung an der Frei
ze itges taltung . gelegent-
1 ich auch de r Abbau von 
Vorurtei Jen in der Bevöl
kerung . Dabei fällt auf . 
daß Formen und Methoden 
ehrenamtlicher Tätigkeit 
vergleichsweise zu kurz 
kommen. Lediglich in den 
Merkblättern, d ie jeden 
Besti mmungen in e1n1gen 
Bundes ländern beigegeben 
sind, wird nähe r ausge
führt, welche Mögl ichkei
ten füreine so I ehe- Tätig
keit in Betracht kommen . 
Da we rden dann neben Ein
zel- und Gruppengesprä
chen e twa die Anknüpfung 
vertrauensvol I er Kontak
te, die Förderung der Tei I
habe an gese l l scha f t I i eher 
Kommunikation sowie - im 
Sinne des§ 74 Satz 3 des 
S t rafvo 11 Zugsgesetzes- Be
treuungsarbeit nach der 
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Entlassung (persön licher 
Beistand ) genannt. Gele
gent ! ich tritt auch zuta
ge, was in der Routineder 
verwalteten We lt und des 
Vollzugs9lltags trotz ge-
gentei 1 iger ~emühungen 
vielfach unterzugehen 
droht: dieVermittlungdes 
Gefühls menschlicher Zu 
wendung, die gerade dazu 
dienen so l l , innerer Ver 
einsamung und sozialer 
Isolierung des Gefarygenen 
entgegenzuwi rken. Dieser 
Hinweis erschein t ebenso 
bemerkenswert wi e die da 
und dort gegebene Empfeh-
1 ung, die Auswirkungen und 
Folgen der eigenen Tätig 
keit zu bedenken . DerMög -
1 i chke i t , daß s i eh das e i 
gene Handeln anders als 
beabsichtigt auswirken 
kann. wird sich mancher 
ehrenamrlicheHelfer nicht 
hinreichend bewußt. Frei 
lichgilt das auch fü r 
hauptamtliche Mitarbeiter 
des Vo 11 zuges. 

Auf diese - hier e ~er 

pauschal beschriebene -
Au f gabPnstel lung sind 
dPnn auch di e Bestimmun 
g~n JbPr pPrsönliche Jua 
li fika~jonPn inhal~lich 

zuges~hnitten . Meist s pre 
chen di P VP rwa lt ungsvor
~r.h riftPn ganz al l gemei n 
von dPr Eig,ung . welcne 
die PhrQna~rl i rhe Tärig 
kPir. erfor der e . Darüber 
hi naus we rden vor a llem 
VP r ständnis f ür die Vol l 
zugsaufgaben .Ber Pitschafr. 
zu r ~1r.arb~it und Zuver
lässi gkPit dPs eh r enamt 
lich~n HPlf e r s vorausge
setzt . R.esonde r P Aufmerk
~amkPit ~ChPn~en die Ver 
wal~ungsvorschriftPn de~ 

Au~~chluß eventue ller 
SichPrhPi t.s ris i ken für di e 
Vo l l:::ugsansta1 t. . ni ::.s wird 
übrigens nicht nur an der 
Regelung der persönlichen 
Vor aussetzungen . sonde r n 
auch an dt? r Aus~estdl tung; 

d s Zulassu~gsverfahren 
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und an der Art der Pflicn
ten und Beschränkungen 
sichtbar . dena'l der ehren
~tntliche Helfer bei sei
ner Tätigkei~ unterlieg~ . 

Dementsprecrend wird 
nich~ nur ein bestimmtes 
Mindestalter vorgeschrie
ben l das entweder bei 1a 
oder 21 Jahren liegt ) . 
sondern es werden insbe
sondere solche Personen 
als Betreuer ausgeschlos
sen . die unter Bewährungs
oder Führungsaufs:ch~ 

stehen, gegen die inner
halb der letzten Zeit 
(etwa innerhalb der letz
ten fünf Jahre) Freiheits
en~~uE volls~reckt worden 
isL oder gegen die ein 

Strafverfahren eingelei
tet is: . Dem für die Zu
lassung zuständigen An
stal~s!eiter wird irso
lveit kein Ermessen einge
räumt . Freilich behält 
sich die Aufsichtsbehörde 
in aller Regel vor. ehren
amtliche Tä~igkeit im 
Einzelfall trotz Vorlie
gans eines Ausschlußerun
des zu gestatten . 

Im Zulassungsverfahren 
steht die sog . Sicherhe,;,-s
überprüfung im Vorder
grund . Der Anstaltsleiter 
hat hiernach festzustel
len. ob :m Einzelfall Si 
cherheitsgr~nde der Zu 
lassung des Antrag~-el
lers entgegenqtehen . Dabei 
können anscheinend aur.h 
JmständP eine Rolle spie 
len. die vom Antragsteller 
nicnt zu VP.rantworren 
sind und außerhalb seiner 
Einflußmöglichkeiten liP-
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g~'<n . .Auf OE-r arld?r"!n Seit'-' 
ist der Ansta]tsleit~r 

kein~swegs imm~r in dPr 
Lage. aie Eignung des An
r.rag~~el~ors f:r di~ in 
AussichL genommene ehren
amtliche TätigkPit fe.st
zu~tellen . Oesweg8n wird 
seinP Pflichr zu~ ü~ .r
prüfur.g der persö~:ichen 
Voraussetzungen praktiscn 
durch seine Er~anntnis

möglichkeiten bP-grenzt . 
Nicht selten wird er sich 
mit der Fests4ellu~g be
gnügen 'il;,;ssen. daß 'iinde
rungsgründe nicht gegeben 
sind und negative Umstän
de nicht erkennbar sind . 
Dies nat wohl auch zu d r 
Regelung beig~-ragen, daß 

die Zulassung jederzeit 
durch den Anstalts1P.iter 
widqrrufen werden kann. 
Ehrbnam~licne Helfer se
hen darin nich~ zuletzt 
eine Belastung ihr8r Ar
beit . Jber der ebPn das 
Damoklesschwert des VP.r
bots hängt . 

In der Tat ergibt sich 
hier eine zweifache Pro
blematik . Der Anstal tslei
ter geht mit d~r Zulassung 
ehrenamtlicher Helfer. de
ren Eignung, Motive und 
Ziele er nicht hinrei
chend kennt , Risiken im 
Hinblick auf Sicherheit 
und Ordnung ein. Diese Ri
siken werden jedenfalls 
durch die Unterrichtung 
des ehrenamtlichen Helfers 
über seine Rechte und 
Pflichten und \oJichtige 
Vollzugsregeln SO\.Jie 
durch die ihm abverlangt~ 
schriftliche Erklärung, 
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seine Tätigkeit im Rahmen 
der Vorschriften auszu
üben. natürlich nicht aus
geräumt. Das ist auch ' . .Johl 
der entscheidende Grund 
für die zurückhaltende 
Regelung der ehrenamtli
chen Tätigkeit in den 
Ver\oJa 1 tungsvorschriften 
und für die immf::'r \deder 
zu beobachtende restrik
tive Praxis . Die Vorbehal
te und Einschränkungen . 
die der ehrenamtliche 
Helfer aus Gründen der 
Sicherheit und Ord~ung 

bei seiner Arbeit hinneh
men muß, eng~n fraglos sei
nen Handlungsspielraum 
und seine L-iöglichkeiten 
in starkem Haße ein . 

Der Kata l og der Pflich
ten und Beschränkungen ist 
denn auch recht umfassend. 
Manches versteht sich an
gesichts der Eigenart der 
Tätigkeit von selbst . An
deres läßt Zugeständnisse 
an Vorstellungen erkennen, 
die Gesichtspunkte der 
Sicherheit und Ordnung 
allemal absoluten Vorrang 
eingeräumt wissen wollen . 
Im einzelnen ... .~erden in 
den Ver.,.laltungsvorschrif
ten vor allem die Schwei
gepflicht, die Meldepflicht 
die Pflicht zur Befol
gung von Weisungen eines 
Anstaltsbediensteten, die 
Pflicht zur Duldung von 
Kontrollen, die Pflicht 
zur Zusammenarbeit mit 
den Anstaltsbediensteten 
und die allgemeine Pflicht 
zur Erfüllung der über
nommene>n Aufgaben genannt . 
Die Schweigepflicht be-



zieht sich auf vertrauli
ch~ Angelegenheiten, ins
besondere auf die persön
lichen Verhältnisse der 
Gefangenen. Sie gi 1 t - \·Jie 

auch sonst - Dritten ge
genüber . Der Betroffene 
kann nat6rlich auf ihre 
Einhaltung verzichten. 

~vährend sich inso.,.;ei r 
keine Besonderheiten er
geben, ist es um die 
Pflicht zur Mitteilung 
besonderer Vorkommnisse 
und Beobachrungen anders 
bestellt . Schließt sie 
doch nach manchen Verwal
tungsvorschriften alle 
Sachverhalte ein. die ei
nen Straftatbes~a1d er
füllen oder die Sicher
bei t und Ordnung der Voll
zugsanstalt gefährden 
oder für die Behandlung 
eines Gefangenen bedeut
sam sind. Solche Regelun
gen beziehen den ehren
amtlichen Helfer weitge
hend in das offizielle 
Informationssystem der 
Anstalt mit ein; Seine 
Meldepflicht ist der des 

.hauptamtlichen Mitarbei
ters vergleichbar , obwohl 
ihm im übrigen dessen Ste 1-
lung gar nicht zukommt . 

Freilich gehen nicht alle 
Verwalt ungsvorschriften 
so \veit . Gelegentlich wird 
jene Pflicht auf die Mit
teilung solcher besonde
ren Vorkommnisse und Wahr 
nehmungen beschränkt, die 
für die Aufrechterhaltung 
der Sicherheit in der An
stalt relevant sein kön
nen oder den Verdacht ei
ner ( schwerwiegenden ) 
Straftat im Sinne des § 
138 StGB begründen können. 
Das scheint dann auch der 
Ansatz für eine Vermit
lung der unterschiedli 
chen Interessenlagen des 
ehrenamtlichen Helfers 
und der Vollzugsanstal~ 

zu sein . Fraglos benötigt 
der Helfer , um überhaupt 
mit dem Gefangenen arbei -
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ten zu können. dessen Ver
trauen . Diese Beziehung 
wird indessen gefährdet, 
wenn der Gefangene ange
sichts einer •.·;ei tge=aßten 
Meldepflicht mit der Wei
tergabe aller nur erdenk
lichen Informationen an 
die Anstalt re~hnen muß. 
Gerade deshalb ersche1nt 
es sinnvoll, die Melde
pflicht ihrer Funktion 
entsprechend zu bE?grenzPn: 
Niemand \vird die Berech
tigung einer Pflicht zur 
Weirergabe von Informati
onen, die sich auf Gefähr
dung elementarer Rechts
güter beziehen, ernstlich 
in Zweifel ziehen ~ollen. 
Wo die Sicherheit der 
Vollzugsanstalt auf dem 
Spiele steht, kann es na
turgemäß auch keine Re
servate hinsichtlich des 
Vertrauenss~hutzes mehr 
geben . 

Die Pfli~ht , Anordnun
gen der Vollzugsbedien
steten auch dann zu be
folgen, v1enn di"' Anweisung 
für falsch oder unzweck·· 
mäßig gehalten wird . ent
spricht in ihrem materi
ellen Substrat weitgehend 
der allgemeinen Gehorsams
?flicht des Gefangenen 
nach § 82 Abs. 2 Satz 1 de>s 
Strafvollzugsgesetzes . Denn 
demzufolge hat der Gefan
gene Anordnungen der Voll
zugsbediens~eten auch 
dann zu befolgen , wenn er 
sich durch sie beschwert 
fühlt . Aber während dem 
Gefangenen ein spezifi
scher Katalog von Be
schwerdemöglichkeiten und 
Rechtsbehelfen gegen Voll
zugsmaßnahmen zur Verfü
gung steht ( vgl . z.B.J.i.E> 
§§ 108 und 109 des Stra=
vollzugsgesetzes ), gilt 
das für den ehrenamtli
chen Helfer nur in einge
schränktem Maße . Bisher 
erscheint näm:irh ein 
formelles Beschwerderecht 
des ehrenamtlichen Hel
fers eher als Ausnahme. 
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Soweit er freilich durch 
eine Vollzugsmaßnahme in 
seinen Rech~en betroffen 
ist, steht ihm die Mög
lichkeit des Antrags auf 
gerichtliche Entscheidung 
nach § 109 des Strafvoll
zugsgesetzes offen, wonach 
die Strafvollstreckungs
kammer über die Rechtmä
ßigkeit der Maßnahme zu 
befinden hat. Ob dieser 
Rechtsbehelf insowei t 
größere praktische Bedeu
tung erlangen wird, mag 
indesseon angesichts d~s 

überaus begrenzten Kata 
loges an Rechten des eh
renamt 1 i~hen Helfers zv;ei 
felhaft sein. Vielleicht 
noch bedeutsamer als der 
Aspekt des Rechtsschutzes 
ist die aus der Pflicht 
zur Befolgung von Anord
nungen abzuleitende Kon
sequenz, daß sie autonome 
Bereiche des ehrenamtli
chen Helfers weitgehend 
ausschließt . 

Dient die Pflicht, An
ordnungen der Vollzugsbe
diensteten zu befolgen, 
nicht zuletzt der Auf 
rechterhaltung der Ord
nung in der Anstal~, so 
gründet die Pflicht zur 
Duldung von Kontrollen -
etwa bei Betreten und Ver
lassen der Anstalt in 
Sicherhei tsen1äqungen. Das 
führt praktisch dazu, daß 
ehrenawtliche delfer in
soweit ebenso wie dritte 
Personen - beispielsweise 
Besucher - behandelt Her
den (dürfen) . Von diesem 
Ausgangspunkt aus wird 
auch verständlich , weshalb 
den ehrenamtlichen Hel
fern nach den Ver~.o;altungs

vorschriften ( grundsätz
lich) keine Anstal tsschlüs
sel ausgehändigt werdem 
dürfen. In jenen Kontext 
paßt ferner. daß manche 
Ven1al tungsvorschriften 
grundsätzlich von der 
Üben.;achung des Kontakts 
der ehrenamtli~hen Helfer 
mit den Gefangenen aus-
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gehen. Freilich wird der 
Anstaltsleiter allemal 
ermächtigt.unkontrollier
te Einzel - und Gruppenge
spräche zu gestatten. Da
hinter steht offensicht
lich der Gedanke, daß mit 
wachsendem Vertrauen der 
Anstaln in die Tätigkeit 
des ehrenamtlichen Hel 
fers dessen Freiraum er
weitert werden soll. 

Einen nicht minder 
neuralgischen Punkt im 
Pflichtenkatalog stellt 
die Regelung d~r Pflicht 
zur Zusammenarbeit mit 
den Vollzugsbediensteten 
dar. Die Problematik liegt 
dabei ersichtlich nicht 
im Grundsatz selbst , des
sen Berechtigung aufgrund 
des § 154 Abs. 1 des Straf
vollzugsgesetzes außer 
Streit steht. Vielrrehr er
weckt die einseitige Be
tonung der Pflicht des 
ehrenamtlichen Helfers 
den - sachlich falschen -
Eindruck, die Bemühungen 
um Kooperation hätten al
lein von ihm und nicht 
auch von der Vollzugsan
stalt auszugehen. Natür
lich darf man nicht den 
Zusammenhang verkennen, in 
dem jene Regel steht .Wenn 
und soweit sich die Ver
waltungsvorschriften le
diglich mit der Stellung 
des ehrenamtlichen Hel 
fers befassen, können sie 
keine Aussage ~u - etwa 
korrespondierenden - Ver
pflichtungen der Vollzugs
bediensteten treffen . Nur 
ruft eben eine solche Be
schränkung leicht ein 
schiefes Bild hervor , -
im Verein mit ausgiebigen 
Restriktionen -der ehren
amtlichen Tätigkeit ab
träglich ist oder doch 
sein kann . An anderer Stel
le legen es ja die Ver
waltungsvorschriften ge
rade auf beiderseitige 
Kooperationsbereitschaft 
an . Praktisch bedeutsam 
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w1rd dies bei der Auswahl 
der Gefangenen, die vom 
ehrenamtlichen Helfer be
treut werden.Insoweit he
ben die Verwaltungsvor
schriften auf ein Ein
vernehmen Z\oJischen An
staLtsleiter und ehren
amtlichen Helfern ab. 

Stellt man diesem um
fassenden Kreis an Pflich
ten und Beschränkungen 
die Rechte gegenüber, ·wel
che die Verwaltungsvor
schriften dem ehrenamtli
chen Helfer einräumen, so 
wird einmal mehr die Grund
konzeption deutlich, die 
hinter jenen Regelungen 
steht . Daß die ehrenamtl i
ehe Tätigkeit unentgelt
lich ist, versteht sich 
offenbar gleichsam von 
selbst . Aber immerhin hät
te an die Gewährung einer 
Art Auf· .. ;andsentsch~digung 
gedacht ~·;erden können, da 
der enrenamtliche Helfer 
nicht nur seine Zeit op
fert, sondern auch oft ge
nug Unkoste·n hat . Indessen 
wird diese Frage eher 
stiefmütterlich bPhandel t. 
Lediglich einige Verwal
tungsvorschriften sehen 
eine - freilich begrenz
te Auslagenerstattung 
vor. Das Recht, Einsicht in 
die Gefangenenpersonalak
te zu nehmen , existiert 
gleich:'alls nur teih1eise. 

Entsprechendes gilt für 
uas o~reits in anderem 
Zusammenhang erwähnte 
Recht, VorsteLlungen oder 
Gegenvorstellungen zu er
heben . Gelegentlich ge
stattet man den ehrenamt
lichen Helfern allerdings, 
Empfehlungen und Rat
schläge an den Anstalts
leiter oder seine Mitar
beiter \·;ei terzugeben. Der 
wohl stärkste Posten auf 
dem Aktivkonto der Rechte 
ist der Anspruch auf Un-
.ctllschutz nach der 

xeichsversicherungs- Ord
nung . Er befreit jene Tä-
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tigkei t r ... renigstens von 
einem gewissen Risiko . 

IV 
V <.e - ~ .'lag .e.<. c.l1 & 'tag -

mett.tcvU ~ehe übe/u.tch.t 
!tat gc.:e-ig.t, tuic. cü.e Lc.ll
de~ju~.ti:ve.:twa.ttwtge.Jt cüe 
Ttiügke.U de~ e.flltenam:t
ücllen VoU:u9 ~hel~e.w 
ve .. 't~ telten, -in welchem 
( -'tecfzlliclten J Ralune.n .oü. 
die~e e.tn.M.d;zeu wtd we.t
clte ,'!ögUchke-<:tea ~-<..e -<.lvn 
e;r.ööSnen wo.Uen. Vabu-i..6:t 
zug f.e,( eh deu.te.ich ge.wo.ft
de11 , -o1 we..ec.lwn ~.!a.ße de~t 
an Hand de.o § 2 dV-> S.t-'l.a.6-
vot.ezug-6ge.oetze.o da.~tge
tegte G'l.u.ndkon~t.tk:t zttU.
~ cf1en S.tclle/tu.llg ( S-<.che-'t
ft~<..:t und O'ldtzwzg I und 
!~e-1 Soz.<..~~,(e.ftu.ng auS 
cü e S.teUe und A.'t be.il dV-> 
efz!telta.m.tüchen Hel~e.tv~ 
au-~ot'lah.U:. E.ft g~unn..t 
IU.e!t, a:ut e ~ ~-<.c.h eben 
be,( eh'!.enam.Wc!ten f-'el..
ae.ftn ee:tzt~ch um au.ßen
~.telte.1de, nA..cft.t -<.n den An
~ta.tube:tM.eb e-<.tt!Jeglie
de!t.:te Pewonen hande.U, 
na.tii.'Lt.i.ch e..<.ne andeJte V.t
meM-ion w -i.m VeJt!Iä-U
It-Ü de,'!. lta.uptamtLi.c.hen 
At.U:MbeA...teJt und deJt ve.ft
~chi.e.denen V-ieM.te deJt 
vo.etzu.g6al1..6taU zuuna.n
d e 'l • H a.u.p.:tam.W. c. h e T ilig -
l<CJLt .in e.<1teJt Ano:taU 
::rtJ.t11gt b-i..6 zwn gew-i..6.~e.n 
Glt.ade. - wenn auclt kunu 
tt:eg~ .<.mmell. .ü1 eJt6o~tde 't.Ü
c/l('m Um.)ang - :u 'L ZuJ.Jam
mena'l.be.Lt ;;J.U KoUe.g en . 

Ven wtgebe:teni!.H und v-<.ei..
te.< .. clt.t wteJtwii~c.ft.:ten eh
-'le11amtüclte1t He.i6e-'!. h.i.n
gegen krum man von de,'l. 
An~ taU no.t:Ja..ei6 6e-'l.•tha1.
ten. Auch WM m.U: ehli.en
a.mte.{clten Hee6e'Ln keA..11e 
~ch-fedt.te. E!t6alnung ge
macht lza.:t, ne.i.gt te-icht :u. 
e.in<''l. /~.'!.0tücfzen Ein-6chä..:t
zu~tg !>o.t.che-'1. Tä.ti..gkut. 
EH t -'«?.c.h.t g i C.t di..e ~, we.~m 
bd elvc.ena.m.tiic.hen H(U> 
ÖCIJtll, wie V-> .Umne.ft w-<.edell. 
vo'lfwmmt, mangee11de'l.Sac.h-



veM:ta.nd , Unkenn.ti'U.o de.o 
T~gk~- und P~obfem
aelde.o S~aßvottzug ode~ 
gcVl. pot.d..<J.Jch - -<.deofogi
.öche Motive amWe~ke .öind . 
Eo io.t veM.tä11df-<.ch, daß 
.öic.h cüe Vollzug.öaMtal 
.te.n an.ge.oicht-6 -<.h.Jte~ ohne
hin .6 chwieJt,{,g en Si.:tua.üo n 
gegen negative E-tn6fü.o.öe 
abzUJ.Jic.heJtn .öuc.hen und 
de..öhafb beA. deJt ZufaMung 
e hJte.n a.m.tuch e 1t He .e 6 e.Jt 
.Jte..ö:t!Uk.:ti.v ve~fia..h!te.n . 

Au0 deJt a..nde~te.n Se~e 
f.aMeJ'l ü.beAzogene S-<.che)(
he~- und O.Jtdnung.övo!t 
.ö.t.effungen die efvzenam.t
lic.he. Tä.:ti.gke~ Jta.öch -tM 
Ab.ö~ ge!Laten . S-<.e d!tük
ke.n ih.Jt f.e.ich.t den S.t<?.m
pet gJtund.öä;tz.U..chen VM 
da.cht-6 au6 . Be~.>.ten6ct.ef.o 
gewinnt .öie dann .i.11 de~ 
ö66entfichkeit noch eine. 
AJt.t Alib-i. fiun k.tA-o n . V.o n i.h
~eJt be..oond.e.1te~1 Chance , 
zw.-i..ochen " Innenwe..e.t und 
Auße.nwe.U" zu veJt.mi.:t.te.tn, 
bf.e.ib.t .<.n .öofchem Fct.e.f.e 
YI.UJt wen~ ü.b./tig . Vo)( ailertr 
wi.Jtd dann au.o deJt v.<.efbe 
.6 chwo~ene.n Ge.me-<.Mamkeit 
und ZUJ.JammenMbe.,{;t , von 
denen auch § 1 54 de..o 
S~a..6vo.eizugogeoe..tze.6 a..u.6 
ruvtcha..u..6 Jtich.t.<.ge.Jt E-<.n 
oic.h.:t a..u.6ge.ht , ~.>c.hwe.Jtf.,{ch 
P~aw . E~.> ~.>:tet.f..t o.<.ch cüe. 
F~a..ge. , ob eA.ne. a..Uzu Jte.
.ö.t./tikti.ve Zufa.ö.öung und 
Behand.eung de~ eh.Jte.narn:t -
Uche.n T ä.tig k.e.-<.:t n-< ch.t 
fe..tz.tf-<.ch. T~(ln veJt-
.6 chtie.ß.t , cüc> man g e.~a..d e 
ö66nen w)Jl. 1n6otgede~.>.6en 
kann e.-6 auch Y!..i.cl'l.:t übe.Jt
Jta..-6 che.n , da.,t3 cüe. UM c.h.eä
gige.n Ve.JtWa...e.:tung.övo~
.6 c.h.Jti6.ten wegen .<.h~e..Jt e.in-
.6 chJtänke.nden Tendenzen 
a..f.6 I M~ume.n.t de..Jt Ab-
~.>.<.che.Jtung de!t VoUzug.6an
.ö.ta.Ue.n ge.genübe..Jt den e.h
Jtenam.t.Uc.he.n He..f.6e..Jtn cha
.Jtak.te.Jtio ie.Jt.t wo~d.e n .6 .<.nd. 

I"Jag man diese Kritik 
Leilen oder nicht - je
denfalls vrird man oas 

. INFORMATION 

Verhältnis. ZVJischen den 
Vollzugsa.'1stalten und den 
ehrenamtlich~n Helfern 
neu überdenken müssen , 
wenn man deren Tätigkeit 
wirklich vrUnscht und zu
gleich zu einer allseits 
befriedigenden Zusarrmen
arbei~ kommen will . Dazu 
gehört nicht nur , daß die 
Erwartungen an die ehr~n
amtliche Tätigkeit bis 
hin zur Beschränkung kon
~r~ter Arbeitsfelder und 
- met.hoden formuliert wer
den . Dazu gehört ferner, 
daß Formen der Kooperati 
on und Mitwirkung , aber 
auch der Auseinanderset
zung ent\-Jickelt werden, 
die es den ehrenamtli
ch~n Helfern ebenso wie 
den Vollzugsbediensteten 
ermöglichen, ihre Vorstel
lungen über die Ausge
staltung (re- )sozialisie
render Behandlung in das 
Vollzugsgescheh~n einzu
bringen . So könnte man 
nicht nur an die BeteiJi
gung ehrenamtli cher Hel
f er an BehandJ ungskonfe
renzen . sondern auch an die 
Bildung von Gremien den
ken , in denen ehrenamt.li
~he Helfer und hauptamt-
1iche rtti tarheiter gemein
sam ihre P"roblerne und Kon
f"l.ikte :z.u J.ös~n suchen . 
Ei nen ~rsten Ansatz in 
dieser Hinsicht bild~t 
di~ Best~llung von An
sr.altsb~dienst~ten zu 
Kontaktperson~n der eh
n=~namtlic~'len He 1 fer . Zusam
menarbeit "j n solchen in
stitutionalisierten For
men könnte dazu bPi r.ragen , 
die auf b~id~n S~i t.Pn .i P 

vJeils vorhandenen Vor
urteile abzubauen . Darüber 
hinaus müßte erwogen und 
geprüft werden, ob nicht 
bestimmte Bereiche ehren
amtlichen Helfern - auf 
deren Wunsch - zur selb
ständigen Wahrnehmung 
übertragen werden könnten . 
§ 25 des Alternativ-Ent-
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wurfes Zt.UTI Strafvollzugs
gesetz hat seinerzeit be
reits auf solche Möglich
keiten hingewiesen .Natür
lich sollte einer solchen 
übertr~~ von Auf3aben 
nicht die Funktion einer 
Kostenminderung zukommen . 
Vieli'!ehr müßte sie unter 
dem Gesichtspunkt ins Au
ge gefaßt werden,die Kon
takte zur Außenwelt und 
zum sozialen Umfeld zu 
verstärken sowie freie 
Bürger zu a~tivieren und 
zur Übernahme solcher 
Tätigkeit zu motivieren . 

Denn fraglos bewährt 
sich auch bei der ehren
amt-lichen Tätigkeit die 
Erfahrung , die man in an
deren Arbeitsfeldern im
mer wieder machen kann: 
daß nämlich die Förderung 
von Autonomie und Hand
lungsfreiheit des einzel
nen Mitarbeiters der ge
meinsamen Zielsetzung ins
gesamt zugutekommt . Wenn 
§ 2 Satz 1 des Strafvoll
zugsgesetzes nicht leerer 
Programmsatz sein soll , 
sondern mit Leben erfüllt 
1 • .verd~n so 11 . dann bedarf 
er hierzu auch der Mi tar
beit des freien Bürgers , 
weil soziale Eingliede
rung allemal ein Prozess 
ist , der in die Gesell
schaft hinein~v.irkt und 
von ihr mitvollzogen wer
den muß. Diese Mitarbeit 
kann auf verschiedenen 
Ebenen und auf unter
schiedliche Weise erfol
g~n . Eine Form tätiger 
Mi r.v.Jirkung an der (Re- ) 
Sozialisierung ist Straf
fälligenhi lfe auf ehren
amtlicher Grundlag~ . Auf 
sie wird auch und geradf 
ein Strafvollzug nicht 
verzichten können , der dem 
Anspruch ( und gesetzli
chen Auftrag)gerecht wer
den will , ein Behandlungs
vollzug zu sein . 
Prof·. Hei nz MiJller-Dietz 
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GEDANKEN ZUR TÄTIGKEIT FREIWILLIGER MITARBEITER IN BERLINER 
JUSTIZVOLLZUGSANSTALTEN VON 

!R?fa 1i!fll ~ ~® •• SENATSVERWALTUNG 
.. ~ \WP(M;~ W'1tß o. aer BERLIN 

FÜR JUSTIZ, 

Die Redaktion des 
"Lichtblick" hat mich ,ge
beten, zum Problem der Tä
tigkeit freiwilliger Mit
arbei te·r in den Justiz
vollzugsanstalten des Lan
des Berlin Stellung zu 
nehmen. Dieser Bitte komme 
ich gern nach, möchte .mich 
aber bevrußt jenseits 
aller nicht zu leugnenden 
Alltagsprobleme - auf die 
Darstellung folgender 
drei Bereiche beschränken: 

a) effektivere Einbin
dung freiwilliger Mitar
beiter in das Anstaltsge
schehen; 

b) " Gefängnisgesell
schaft " und deren Abbau 
durch Schaffung von Öf
fentlichkeit mittels ver 
mehrter Zulassungen frei
williger Mitarbeiter; 

c) Mittler zwischen 
Anstaltspersonal und 
freiwilligen Mitarbei
tern . 

zu a) : § 154 Abs. 2 
Satz 2 des Strafvollzugs
gesetzes (StVollzG), wo
nach die Vollzugsbehörden 
mit Personen und Vereinen, 
deren Einfluß die Einglie
derung des Gefangenen 
fördern kann, zusammenar
beiten sollen, scheint 
sich zusehendst zu einem 
Schwerpunkt des Gesetzes 
zu entwickeln. Der Gesetz
geber des. StVollzG_ hat 
klar erkannt, daß wichti
ge Vollzugsaufgaben nicht 
allein durch "die erfor
derliche Anzahl von Be
diensteten der verschie
denen Begrufsgruppen" (§ 
155 Abs. 2 StVollzG) ge
löst \-lerden können, son
dern daß hierzu auch der 
Beitrag von in den Orga
nisationsablauf der In
stitution "Strafvollzug" 
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nicht eingebundenen frei
willigen Mitarbeitern un
verzichtbar ist. Bei die
sem konzeptionellen Ver
ständnis von der Tätigkeit 
freiwilliger Mitarbeiter 
als Beitrag zur Aufgaben
bewältigung im Sinne von 
§ 2 StVollzG verwundert 
es zunächst, daß der 
Rechtsstatus der freiwil
ligen Mitarbeiter im Ge
setz nicht verbindlicher 
formuliert worden ist. 
Noch äer Alternativ-Ent
wurf eines Strafvollzugs
gesetzes von 1973 ging 
hier wesentlich weiter, 
wenn er z . B. typische Auf
gaben des Anstaltsperso
nals freiwilligen Mitar
beitern übertragen \-loll
te - nicht gerade Sicher
heits-, aber wesentliche 
Behandlungsaufgaben. Der 
Gesetzgeber.· des StVollzG 
vom 16. März 1976 ist so
weit nicht gegangen. Nach 
§ 155 Abs. 1 Satz 1 St
VollzG werden die Aufgaben 
der Justizvollzugsanstal
ten von Vollzugsbeamten 
wahrgenommen, die frei
willige Mitarbeiter nun 
einmal nicht sind . Wenn 
jedoch andererseits § 154 
Abs. 1 StVollzG alle im 
Vollzug Tätigen im Hin
blick auf die Erreichung 
des Vollzugszieles zur 
Zusammenarbeit verpflich
tet, so geht der Gesetz
geber einmal davon aus, 
daß auch die Tätigkeit der 
freiwilligen Mitarbeiter 
im Verhältnis zur Tätig
keit der Vollzugsbedien
steten eine sachlich 
gleichwertige, wenn auch 
funktional unterschiedli
che ist und zum ander.en, 
daß ihr eine eigenständi
ge, den Aufgabenbereich 
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der Vollzugsbediensteten 
ergänzende Bedeutung zu
kommt. 

Diese Verpflichtung 
zur Zusammenarbeit scheint 
mir im Bereich des Berli
ner Strafvollzugs dort am 
\oJenigsten zu funktionie 
ren, \-10 sie sich am ehe
sten anböte - bei der Be
teiligung freiwilliger 
Mitarbeiter an Entschei
dungen des Vollzugs über 
die von ihnen betreuten 
Gefangenen. Da das Straf
vollzugsgesetz konkrete 
Mitwirkungsbereiche für 
das Einbringen von Ent
scheidungshilfen freiwil
liger Mitarbeiter nicht 
kennt, hat die Senatsver
waltung für Justiz in Form 
einer "Allgemeinen Verfü
gung über freü1illige Mit
arbeiter in den Justizan
stalten des Landes Berlin" 
vom 9 . November 1976 ei
nige typische Aufgabenbe
reiche beschrieben, wie 
freiwillige !-1-itarbeiter 
ihr Wissen und ihre Erfah
rung in wichtige Vollzugs
entscheidungen mit ein
fließen lassen können 
(Stellungnahmen zu § 57 
StGB, Anhören vor wesent
lichen Vollzugsentschei
dungen) . Für den engeren 
Vollzugsbereich wurden in 
der Vergangenheit in zu
sammenarbei t mit Bedien
steten aller Berufsgruppen 
für den größeren Teil der 
Vollzugsanstalten Organi
sations- und Geschäfts
verteilungskonzepte vor
bereitet , die weitgehend 
sicherstellen, daß insbe
sondere das Erfahrungs
\vissen derjenigen Mitar
beiter in wichtigen Voll-
zugsentscheidungen mit 
einfließt, die sich 
tagtäglich in besonderer 



Behandlungsnähe zu den 
Insassen befinden . Eine 
entsprechende Einbindung 
freüülliger Mitarbeiter 
scheint mir indessen in 
einem auch hier wünschens-
werten Umfang 
verwirklicht 

noch nicht 
zu sein . 

Dies zu erreichen ist ei
ne wichtige Aufgabe für 
die nahe Zukunft. 

Freiwillige Mitarbei
ter vierden vermehrt gebe
ten v1erden müssen, ihre 
anstaltsinterne Tätigkeit 
und Aufgabenstellung in 
ein von der Vollzugsan
stalt vorgegebenes Be
handlungs konzept einzu
bringen . So muß z . B. im 
Hinblick auf § 7 Abs . 2 
Nr . 5 StVollzG ( "Besonde
re Bilfs- und Behandlungs
maßnahmen") sicherge
stellt werden, daß in den 
Vollzugsplänen vermehrt 
die Erforderlichkelt von 
behandlungs - orientierten 
einzel- und/oder gruppen
therapeutischen Maßnahmen 
mit Hilfe der Tätigkeit 
freiwilliger Mitarbeiter 
ausgewiesen wird . Bei 
dieser Vergehensweise 
soll das gesamte Tätig
keitsangebat freiwilliger 
Mitarbeiter im Rahmen des 
für die Insassen eines 
Ansta lts ber eiches vorge
sehenen "Behandlungskon
zepts" in vermehrtem und 
\4Ünschens wertem Maße mit 
den Vorstellungen der An
stalt in Einklang ge
bracht werden . Dies führt 
dazu, daß freiwillige 
Mitarbeiter ihre Erkennt
nisse wie Vollzugsbe
diens t ete t ransparent und 
diskutierbar machen müs
sen, aber auch an Voll
zugskonferenzen nach §159 
StVollzG teilnehmen und 
ihre Erfahrungen in Vor
entscheidungen des Grup
penleiters einbringen 
können . Ziel dieser um-
fassenderen 
freiwilliger 
in das von 

Einbindung 
Mitarbeiter 
der Anstalt 
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organisierte Vollzugskon
zept ist nicht eine Aus
übung zusätzlicher Kon
trolle über konkret:.e Ar
beitsinhalte, sondern le
diglich eine verstärktere, 
praxisbezogene Betonung 
des Grundsatzes der Koope 
ration aus§ 154 StVollzG . 
Auf die Eignung freiwilli 
ger Mitarbeiter bei der 
Wahrnehmung dieser Aufga
ben wird es daher beson 
ders ankommen. Die Prü
fung dieses Kriteriums 
kann selbstverständlich 
nicht dazu führen . e t wa 
politisch oder weltan
s chaulich anders Denkende 
von einer Mitarbeit 
zuschließen . Die 

aus
Voll -

Zugsbehörden haben einen 
in § 2 StVollzG beschrie
benen gesellschaftspoli
tischen Auftrag zu erfül
len , der sie zu strikter 
Neutralität und Objekti
vität verpflichtet . 

Erfreuliche An s ätze 
einer vermehrten Zus am
menarbeit zwischen haupt 
amtlichen und freiwilli 
gen Mitarbeitern zeigen 
sich z . B. in der Teilan
s talt III der Justizvoll
zugsanstalt Tegel . Das 
Neustruktuierungs- Konzept 
für diese Teilans t a l t hat 
Bedienstete der sog. Ent
lassungstrainings-St a tion 
veranlaßt, ein det ail
liertes Konzept für den 
Vollzug dieser Stationen 
vorzulegen, daß entschei
dend die (honorierte) Tä
tigkeit freiwilliger Mit
arbeiter eines im Berl i ner 
Vollzug langjährig t äti
gen Arbeitskreises mit 
einbezieht . Hier kann 
sich auf Dauer modellhaft 
beweisen, vlie im Vollzug 
Tätige in unterschiedli 
cher funktionaler Verant
\·lortung notwendige Voll
zugsaufgaben im Hinblick 
auf ein einheitliches 
Vollzugsziel arbeitstei 
lig leisten. E~örterungen 
dieses Konzepts mit Voll-
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zugsbediensteten und frei 
willigen Mitarbeitern 
fanden bereits einige Ma
le außerhalb der Anstalt 
statt und zeigen exempla
risch , wie Zusammenar 
beitsmodelle auch insti
tutionalisiert werden 
könnten . Ähnliche Modelle 
sollen demnächs t in wei -
teren for tgeschritten 
struktuierten Bereichen 
der Justizvollzugsanstalt 
Tegel versuchsweise ein
gerichtet werden . Haupt
amtliche und freiwillige 
Mitarbeiter lernen so die 
Erwartungen der jeweils 
anderen Grupp e besser ken
'nen und s ind deutlich 
eher bereit , oftmals ir
rational begr ündete Vor
urteile gegenseitig abzu
bauen . 

zu b) : Ein weiterer 
Aspekt, der eine vermehr
te Zulassung freiwilliger 
Mitarbeiter ~n den Voll
zugsansta l t en geradezu 
gebietet, scheint mir in 
der öffentlichen Diskus
sion über dieses Thema 
regelmäßig zu kurz zu kom
men . Es soll hier deshalb 
eingehender dargestellt 
werden . 

Die überkommene (bau
liche und Orga ni sations- ) 
Struktur der J ustizvoll
zugsanstalt en wirkt in 
ganz entscheidender Weise 
auf alle Behandlungsbemü
hungen ein . Die Reglemen
tierung sämtlicher Le
bensäußerungen von An
staltsinsassen und die 
Beibehaltung einer Abhän 
gigkeitsstruktur zum An 
staltsper sonal bestimmt 
auch heute noch entschei
dend große Bereiche des 
Berliner Strafvollzugs . 
Eigenständige Lebensäuße
rungen von Ins assen durch
brechen gesetzte Normen 
und können deshalb als 
"normales" Verhalten kaum 
geduldet wer den . Voll
zugsanstalten werden des
halb häufig als " totale 
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Institutionen" bezeich
net, total in dem Sinne, 
daß eine bürokratische 
Organisation und Verwal 
tung die Insassen umfas
send vereinnahmt und be
herrscht, denen dann kei
ne andere Wahl bleibt, 
als sich dem System be-
dingungslos 
Infolge' der 

anzupassen. 
Strafvoll-

streckung sind sie von 
der Gesellschaft "draus
sen" weitgehend isoliert 
und beginnen allmähl.ich, 
sich die in der Anstalt 
vorherrschenden Einstel
lungen und Verhal tenswei
sen anzueignen. Dieses 
Wertsystem weicht häufig 
von dem gesamtgesell
schaftlichen Wertsystem 
entscheidend ab, da es 
nach Denkart und Umsetzung 
noch häufig auErepressive 
Ziele ausgerichtet ist . 
Eine auch im Vollzugsalltag 
sichtbare Werturnorientie
rung greift erst allmäh
lich Platz und ist in ein
zelnen Anstaltsbereichen 
des Berliner Strafvoll
zugs sicher weiter fort
geschritten als in ande
ren. Der Strafvollzug 
kann deshalb sowohl als 
positive wie auch negati
ve Sozialisationsinstanz 
\virken. Jedenfalls geht 
der Gesetzgeber davon aus, 
daß das in § 2 StVollzG 
näher umschriebene Voll
zugsziel mit behandlungs
und erziehungswissen
schaftliehen Methoden in 
dem hier skizzierten in
stitutionellen Rahmen ge
lingen soll . Daß dies zu
mindest äußerst schwierig 
ist, bedarf keiner weite 
ren Ausführung . 

Ziel einer fort.schritt 
lichen Vollzugspolitik 
muß es deshalb in diesem 
Zusammenhang sein. in den 
Vollzugsanstalten eine 
soziale und Wertsituation 
herzustellen, die dem Le
ben in Freiheit weitge
hend entspricht. Durch 
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die Besuchs-, Briefkon
takt- sowie Lockerungs
vorschriften des StVollzG 
gelingt diese Einbezie
hung gesellschaftlicher 
Wirklichkeit noch nicht 
in dem erforderlichen 
Maße. Der Vollzug muß 
sich vermehrt von innen 
nach außen öffnen und die 

· "Gesellschaft" durch ge
eignete Initiativen am 
Vollzugsgeschehen betei
ligen. Die Verstärkte Zu
lassung freiwilliger Mit
arbeiter produziert Öf
fentlichkeit und Öffnung 
in dem hier dargestellten 
Sinn und kann somit dem 
kriminogenen Aspekt der 
Institution "Strafan
stalt" entscheidend ent
gegenwirken. Von daher 
sind die Vollzugsbehörden 
geradezu verpflichtet, 
freiwillige Mitarbeiter 
als unverzichtbaren Be
standteil eines Behand
lungskonzepts in die An
stalten zu holen, um ne
gative Sozialisationsef
fekte zu vermeiden. Erst 
damit würde ernsthaft § 3 
Abs . 2 StVollzG Rechnung 
getragen, indem schädli
chen Folgen des Freiheits
entzuges entgegengewirkt 
wird. 

zu c): Nach Abs. III.3 
der o . g. "Allgemeinen Ver
fügung über freiwillige 
Mitarbeiter" ist in jeder 
Anstalt oder Teilanstalt 
ein besonders geeigneter 
Bediensteter zu benennen, 
der den freiwilligen Mit
arbeitern als Kontaktper
son zur Verfügung steht. 
Dieser Vollzugsbedienste
te nimmt eine wichtige 
Mittlerfunktion zwischen 
Anstaltspersonal und 
freiwilligen Mitarbeitern 
wahr. Über eine solche 
Anlaufstelle müßte es in 
Zukunft mehr gelingen, 
freiwillige Mitarbeiter 
in das Vollzugsgeschehen 
reibungslos zu integrie
ren . Konflikte mit der 
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Institution, Erlebnisse 
mit ihren strukturellen 
Mängeln könnten hier jen
seits von resignativer 
Problemverarbeitung krea
tiv auffangen, Superviso
rische Hilfen könnten in 
Teilbereichen angeboten 
und den Vollzug immer wie
der be l astende geringfü
gige Alltagsprobleme k0nn 
ten schnell geklärt wer
den. 

Abschließend möchte 
ich noch kurz einen mir 
wichtig erscheinenden und 
bislang in der Diskussion 
vernachlässigten Aspekt 
der Tätigkeit freiwilli
ger Mitarbeiter anspre
chen . Ihre Tätigkeitdürf
te sich regelmäßig nicht 
allein aus idealistischen 
und caritativen Motiven 
herleiten lassen . Daneben 
vorhandene persönliche 
Bedürfnisse, wie z.B. 
Selbstdarstellung, -be
stätigung, Kontaktsuche , 
usw. können - da die Be
ziehung zwischen dem In
sassen und dem freiwilli
gen Mitarbeiter kaum ein
seitig denkbar ist -
durchaus selbstverständ
lich und legitim sein, so
lange sie nicht überwiegen 
oder gar im Vordergrund 
stehen . Für den Insassen, 
der im stärkeren Maße auf 
die Außenkontakte durch 
den freiwilligen Mitar
beiter angewiesen ist, 
könnte dann aufgrund sei
ner in diese~ Konstella
tion fast zwangsläufig 
unkritischeren Haltung 
die Gefahr entstehen, in 
ein Abhängigkeitsverhält
nis zu geraten' d·as ihm 
den Weg der Selbsttindung 
und des Selbständigwer
dens und damit letztlich 
die Erreichung des Voll
zugszieles erschwert . Zu 
diesem Thema müßte noch 
eine intensive Diskussion 
stattfinden. 
LESERBR I EFE SEHR ERWÜNSCHT 
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I/Aitar6eit 

Die Tätigkeit freiwil
liger Mitarbeiter wird in 
diesem Beitrag von einem 
Inhaftierten der TA III 
der JVA Tegel etwas näher 
beleuchtet werden. Natür
lich können hierbei nur 
die in dieser speziellen 
Teilanstalt gemachten Er
f~hrungen zum Ausdruck 
kommen, denn es muß ganz 
klar allein schon zwi
schen den einzelnen Teil 
bereichen der JVA Tegel 
unterschieden werden, 
in denen jeweils eine an
dere Insassenstruktur (in 
Bezug auf Länge der Haft
zeit und u.U. Deliktgrup
pe) sowie eine andere Po
litik der Teilanstal tslei
tung existiert. um den Ge
gensatz kurz zu demon
strieren mag der Vergleich 
zwischen der TA II (Kurz
strafer und Aufnahmean
stalt) und der besagten 
TA III (Langstraferhaus) 
dienlich sein. In der TA 
II existieren nach meinen 
Kenntnissen zur Zeit etrva 
2 Gruppenaktivitäten, die 
von freiwilligen Ni tarbei
tern jev1eils einmal in der 
~voche durchgefühJ:t werden. 

In der Teilanstalt III 
finden insgesamt etwa 40 
Gruppenaktivitäten statt, 
also besteht an jedem Tag 
der Woche (außer Sonntag) 
die Ausv1ahl zrvischen meh
reren Gruppen. Unter die
sen Umständen steht auch 
der Insasse vor einer ver
änderten Situation,er ist 
nicht, um überhaupt in 
ei~er Gruppe Kontakt auf
nehmen zu können, an eine 
bestimmte Fachgruppe , die 
zufällig eingerichtet wor
den ist, angewiesen, son
dern kann, in einem yetvis
sen Rahmen, seinen Neigun
gen und Interessen folgend 
die Auswahl treffen . 

Auch in diesem Bereich 
sind Abstriche zu machen, 
so wurden lange Zeit die 
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Interessen der Inhaftier
ten bei der Neueinrichtung 
von Gruppen übergangen , 
als Beispiel h i erfür mag 
die Umfrage des Lichtblick 
in Zusammenarbeit mit der 
Insassenvertretungdienen , 
deren Ergebnis monatelang 
in der Schublade eines Se
natsvertreters schmorten, 
bis es schließlich, un
aktuell geworden , in bei
derseitigem Einvernehmen 
"ad acta" gelegt wurde . 
Im Laufe der Zeit sind die 
Insassen allerdings be
wußter geworden und heute 
entspricht es durchaus 
der Praxis, daß bei beson
derem Interesse mehrerer 
Insassen an einer bestimm
ten, noch nicht in der An
stalt angebotenen Gruppen
aktivität von den Insassen 
die Initiative zur Ein
richtung derartiger Grup
pen übernommen r,.;ird. Hier
bei können wiederum be
reits in der Anstalt täti
ge freiwillige Ni tarbei ter 
Hilfestellung leisten . 

Es soll nicht Aufgabe 
dieses Berichtes sein, 
die Schwierigkeiten der 
freiwilligen Mitarbeiter 
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z . B. durch formalistische 
"Sicherheits"- Bestimmun
gen oder im Umgang mit 
Anstaltsorganen aufzuzei
gen, vielmehr geht es le
diglich darum, . positiv 
das Vorhandene als Bei
spiel für die Möglichkeit 
freiwilliger Mitarbeit im 
Vollzuq darzustellen, als 
Anhaltspunkt für Bereiche 
und Anstalten , in denen 
die Umsetzung freiwilli 
ger Mitarbeit im Vollzugs 
alltag noch nicht in die
sem Maße gelungen ist. 

Um jeden Lesern, die 
die Gruppenaktivitäten in 
dieser Teilanstalt nicht 
aus eigener Anschauung 
kennen, ein besseres Ver
ständnis zu ermöglichen, 
soll hier eine kurze Auf
zählung bestehender Grup
penaktivitätenmit je,.;eils 
einer kleinen Erklärung 
der darin ablaufenden Tä
tigkeit - ohne jeaen An
spruch auf Vollständig
keit - folgen: 

KONTAKTGRUPPEN 
Die Kontaktgruppen bie

ten für Insassen und ex
terne freiwillige Mitar
beiter dieMöglichkeit zum 
Gedankenaustausch, zu ge
meinsamer Diskussion und 
den kontinuierlichen Dia
log mit "Leuten von drau
ßen". 

PARTNERSCHAFTSGRUPPEN 
In diesen Gruppen wird 

(von den drei Trainern in 
fünf Gruppen unterschied
lich umgesetzt) partner
schaftliches Verhalten 
analysiert, Probleme der 
zwischenmenschlichen Be-
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ziehungen erörtert und 
Lösungsmöglichkeiten dis
kutiert . 

STRAFVOLLZUGSGESETZGR. 
In dieser Gruppe werden 

Alltagsprobleme im Vollzug 
aus gesetzlicher Sicht be
leuchtet und die Möglich
keiten der Abstellunq of
fensichtl i cher Mängel er
örtert . Der Umgang mit dem 
Strafvollzugsgesetz ist, 
wie der Umgang mit Geset
zen wohl für jeden Laien, 
für die Insassen sehr 
schwierig, so daß es der 
Hilfestellung unbedingt 
bedarf. 

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 
Zu dieser einmal monat

lich stattfindenden Grup
pe kommen parteipolitisch 
engagierte freiwillige 
Mitar beiter in die Anstalt 
~nd versuchen ebenfalls, 
unter kritischer Beleuch
tung des Vollzugsalltags, 
gemeinsam mit den Insas
sen pqsi ti ve Veränderungen 
anzuregen und durchzuset
zen. In der Gruppenarbeit 
spielt die parteipoliti 
sche Gebundenheit der ex
ternen Teilnehmer, teil 
weise Abgeordnete, keine 
Rolle. 

Es seien noch e~nige 

weitere Gruppen aufge
führt , deren Benennung 
die nähere Erklärung be
reits erübrigt . Hierzu 
wird in folgendem auch 
noch einiges zu schreiben 
sein: 
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SOZIALKl.J~DEGRUPPEN 
MC\LGRUPPE 
MALEN UND ZEICHNEN 
BASTELGRUPPE 
SOZIALPÄDAGOGIK 
LEBEN UND LERNEN 
BIBELARBEITSGRUPPE 
ALLGEMEINWISSEN 
FRANZÖSISCH 
SCHREIBMASCHINENKURS 
VIDEOGRUPPE 
DEUTSCH F. JUGOSLAVEN 
TÜRKENGRUPPE 
CHR , ARABISCHE GEME I t IDE 

Nach dieser, zum bes
seren Verständnis dienen
den Beschreibung der Ange
bote an die Insassen , 
möchte ich meine eigenen 
Betrachtungen zum Wert und 
zur Aufgabe der Gruppen 
selbst, wie darauf folgend 
der Tätigkeit Freiwilliger 
Mitarbeiter im Vollzug ge
nerell darlegen. 

Zunächst einmal haben 
die Gruppen - entsprechend 
ihrer speziellen Ausrich
tung - ein eigenes Ziel. 
Es soll den Teilnehmern 
die Möglichkeit geboten 
werden, eigene Defizite 
aufzuarbeiten (die in ei 
nigen Fällen durchaus in 
engem Zusammenhang mit der 
Straffälligkeit zu sehen 
sind). Als Beispiele sind 
hierfür wohl am besten zu 
nennen: Allgemeinwissen, 
Ausländergruppen,Partner
schaftsgruppen und Kon
taktgruppen. Be deutend 
für die Persönlichkeits -
entwicklung können gerade 
die kreativen Gruppen V.'ie 
Malen, Zeichnen und .Ba 
steln sein. 



Innerhalb dieser Grup
pen wird den Inhaftierten 
ohne Anwendung eines Teil
nahmezwanges, ~vas meines 
Erachtens von besonderer 
Wichtigkeit ist, ein Lern
feld angeboten, von dem 
sie nach eigenem Bedürf
nis Gebrauch machen kön
nen . Das Fehlen jeglichen 
Zwanges ist in melnen Au
gen Grundvoraussetzung 
für das Zustandekommen 
eines Vertrauensverhält
nisses, das wiederum die 
Basis für eine wirkungs
volle Arbeit darstellen 
muß. Hierin mag der größ
·te Unterschied zwischen 
sogenannten Vollzugsgrup
pen, die von Bediensteten 
geführt werden, und den 
Gruppen freiwilliger Mit
arbeiter "von draußen" 
liegen. 

VERBINDUNG NACH 
DRAUSSE N ZUR 

REALITÄT 

Über die gruppenspezi 
fische Thematik hinaus 
geben die Gruppen den In
sassen einen realen und 
realistischen Bezug zur 
Außenwelt . Es wird gerade 
in wissenschaf;:lichen Un 
tersuchungen über die Aus
wirkung der Inhaft ierung 
von Prisonierungseffekten 
und Realitätsverlust ge
sprochen . Diesen negativen 
Entwicklungen entgegenzu
wirken kann am effektiv
sten den freiwilligen 
Mitarbeitern im Vollzug 
gelingen. Sie stellen die 
Brücke zur Außenwelt dar, 
sie können idealisierte 
und unrealistische Vor
stellungen im zwanglosen 
Gruppengespräch mit der 
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draußen herrschenden Rea
lität konfrontieren . und 
somit auch die Zukunftspla 
nung des einzelnen Inhaf
tierten positivbeeinfl"us
sen. Es erübrigt sich der 
Hinweis darauf, daß damit 
die im Strafvollzugsge
setz aufgestellten Forde
rungen an den Vollzug erst 
erfüllt werden können, 
die Vollzugsanstalt als 
Institution allein ist , 
selbst durch den Einsatz 
von Sozialarbeitern als 
Gruppenleiter nicht hier
zu in der Lage, da die 
Sozialarbeiter in einem zu 
starken Konflikt zwischen 
den Anforderungen der An
stalt und den Erwartungen 
der Inhaftierten stehen. 
Die Verpflichtung der 
Gruppenleiter,Ordnung und 
Sicherheit der Anstalt an 
erste Stelle aller Über le
gungen zu stellen, schließt 
zumeist ein Vertrauensver
hältnis zwischen Gruppen
leiter und Insassen aus, 
zumal gerade seitens der 
Anstalt die Aufgabenstel
lung der Gruppenleiter in 
einem für die Insassen we
nig vertrauenserr.-teckenden 
Sinne interpretiert und 
dargestellt wird . Es wird 
aber Aufgabe weiterer, den 
Rahmen dieser Betrachtung 
sprengender Untersuchungen 
sein, die Aufgabe und tat
sächliche Stellung der So
zialarbeiter im Vollzug 
näher zu pnalysieren . 

Ein weiterer Gesichts
punkt der Mi tarbei.t frei 
e r, unabhängiger Bürger im 
Vollzug ist natür lich die 
Notwendigkeit der "Öffent
lichkeit im Vollzug ". Je
der Bürger, der als frei 
williger Mitarbeiter die 
Vollzugsanstalten kennen
lernt, wirkt als Mul tipli-
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kator für eine objektive 
Information der breiten 
Öffentlichkeit "draußen" 
über den Strafvollzug . 
Wir haben gerade im Licht
blick immer wieder auf die 
Gefahr hingewiesen, die 
in der verzerrten , auf 
Sensationen und Skandale 
ausgerichteten Medienpo
litik vor allem der Bou 
levardpresse liegt. Der 
Gedanke der Resozialisie
rung, also Wiedereinglie
derung der Straffälligen 
in die Gesellschaft i st 
ohne die Bereitschaft der 
Gesellschaft zur Aufnahme 
entlassener Gefangener -
sei es als Arbeitskolle
gen, als Nieter oder Be
kannter - absolut unmög
lich . In vielen Pressever
öffentlichungen i s t der 
Straftäter aber fast nicht 
mehr als Mensch zu erken
nen , wer sollte also der 
breiten Öffentlichkeit 
die latent bes tehenden 
Vorurteile verdenken kön
nen . Die beste Möglich 
keit, diese Vorurteile 
abzubauen ist immer noch, 
selbst in den Vollzug zu 
gehen und dort die Men
schen kennenzulernen . Die 
nächste Stufe der Mei 
nungsbildung is t das Ge
spräch der freiwilligen 
Mitarbeiter im Familien
und Bekanntenkreis . 

KONTROLLFUNKTION 
IM VOLLZUG 

Auch hiermit ist der 
Wirkungsbereich der frei 
willigen Mitarbei ter noch 
nicht vollständig umris
sen . Nicht z uletzt stellt 
die Präsenz möglichst vie
ler unabhängiger Bürger 
von "draußen" im Vollzug 
eine ständige Kontrolle 
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der Vollzugsorgane dar . 
Dies mag sich deutlich am 
Klima einer Vollzugsan
stalt dokumentieren. Aus
wüchse negativen Verhal
tens spielen sich nicht 
mehr in einem in sich ab
geschlossenen Bereich ab , 
es dringt immer mehr aus 
den Mauern heraus und 
kann selbst fü r vorur
teilsbeladene Mitbürger 
draußen von ihresgleichen 
gl aubhaft vor gebracht wer
den . 

Jede einzelne Gruppen
aktivität, die innerhalb 
der Mauern der Vollzugsan
stalten durchgefÜhrt wird, 
ha t einen vielfachen Ein
f l uß, auf die Öffentlich
keit , auf den freiwilli
gen Mitarbeiter und auf 
den Insassen. Bei der Be
trachtung der Auswirkun
gen auf das Verhalten der 
Inhaftierten nach der Ent
lassung muß auch endlich 
das so lange unerwähnte 
Entlassungstraining ge
nannt werden . In diesem 
Trainingsbereich, in dem 
ebenfalls von freiwi lligen 
Mi tarbeitern direkte Vor
bereitung auf die Entlas
sung durchgeführt wird, 
bietet sich für Gefangene 
die Möglichkeit, sich auf 
die nach der Entlassung 
auftretenden Probleme vor
zubereiten. Hierzu gehört 
neben vielen allgemeinen 
Trainingsprogrammen , d.i e 
mit dem Gruppenangebot für 
alle Inha f tierten ver
gleichbar sind, spezielle 
Trainingsangebote für 
den Umgang mit Behörden , 
Ratschläge für Wohnungs~ 
suche und Arbei tsaufnahme, 
Schuldenbewältigung und 
n i cht zuletzt Tips für 
die ungewohnte Selbstver
sorgung und Eigenverant
wortlichkeit . 
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EHRENAMT LICHE 
VOLLZUGSHELFER 

Nun umfaßt freiwillige 
Mitarbeit im Vollzugnicht 
nur die Tätigkeit in Grup
pen, also die Betreuung 
mehrerer Inhaftierter zur 
gleichen Zeit . Einen be
sonderen Stellenwert hat 
auch die Einzelbetreuung, 
also die Übernahme der. 
Vo11zugshelferschaft für 
einen einzelnen Insassen. 
Den Wert und die Notwen
digkeit dieser Einzelfall
hilfe dokumentiert sehr 
anschaulich und eindring
lich der Beitrag der Di
plompsychologin Frau Ban
nelore CYRUS in diesem 
Heft. 

Ich möchte dennoch ei 
nige eigene Gedanken zu 
diesem Bereich der Frei 
willigen Mitarbeit darle
gen . Auch heute noch ist 
der Vollzug, trotz aller 
unübersehbaren Veränderun
gen im Prinzip öffentlich
keitsfeindlich. Dies hat 
grundsätzlich Konsequen
zen für die Verbindungen 
der Inhaftierten zur Aus
senwelt, zum ehemaligen 
Freundes- und Bekannten
kreis, bis hinein in die 
eigene Familie . Gerade 
längere Haftzeiten lassen 
Freundschaften, Ehen zer
brechen und zerstören die 
natürlichen Bi ndungen des 
Gefangenen draußen. Damit 
werden neue Probleme er
zeugt, mit denen sich der 
Inhaftierte nach der Ent
lassung konfrontiert sieht 
und die teilweise unüber-

windliehe Hindernisse auf
bauen. In dieser Situation 
kann der Bezug zu einem 
14enschen, der auch während 
der Haft als Helfer, als 
Ratgeber bei jedweden Pro
blemen kennengelernt wur
de, einen erheblichen Ein
fluß auf die Rückfallge
fahr haben . 

' . 

Abschließend möchte 
ich zur Tätigkeit Frei 
williger Mitarbeiter im 
Vollzug noch einmal her
ausstellen, daß gerade 
die Freiwilligkeit, Unab
hängigke~t und daraus re
sultierend die Vertrauens
würdigkeit der "Leute von 
draußen" für den Wert ih
rer Arbeit von größtem Ge
wicht sind . In diesemSin
ne ist auch bei der Einbe
ziehung freiwilliger Mit
arbeit in die Struktur und 
Organisation der Vollzugs
anstalten, wie sie in dem 
Beitrag von KLaus Hübner 
gefordert wird, größte 
Vorsicht angebracht. So 
sehr auch zu wünschen sein 
mag, daß auch die freiwil 
ligen Mitarbeiter Einfluß 
auf Vollzugsmaßnahmen für 
die von ihnen betreuten 
Insassen nehmen können 
und die Mitarbeit der In
sassen an einer Gruppenak
tivität Auswirkung auf 
seine Beurteilung bei an
stehenden Entscheidungen 
haben soll, so sehr muß 
aber auch beachtet wer
den, daß damit nicht gar 
die Grundlage für so po
sitive Arbeit mit den In
haftierten, nämlich das 
Vertrauensverhältnis, ge -
fährdet oder entzogen 
wird. - brd-

•... '-.-------------------------------------' 
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lffen t lieh leei tsar6ei t 

in einer 

sozialtherapeutischen Anstalt 

Die Öffentlichkeitsar
beit ist für eine Justiz 
vollzugsanstalt so wich
tig wie die Werbung für 
ein kaufmännisches Unter
nehmen . Das ?rodukt , das 
wir an den Mann bringen 
~öchten, läßt sich etwa 
wie folgt beschreiben : 

Vorurteile abbauen, 
Kontakte zu Gefangene auf
nehmen und pflegen , Ent
lassene als freie Bürger 
akzeptieren . Der Zugang 
unmittelbar zu Mitbürgern, 
den •.-1ir erreichen möchten . 
macht oft Schwierigkeiten: 
Deshalb gehen wir meist 
einen indirekten Weg über 
Einzelpersonen, über In
stituonen - wie Behörden 
~ . , 
=re~e Wohlfahrtsverbände 
und politische und kirch
liche Gruppen - ~ber die 
Presse . f;lir sprechen also 
Multiplikatioren an . Bei 
der Zusammenarbeit mit der 
Presse achten wir darauf , 
die Zeitunge~ sowohl über 
positive Verläufe :vie auch 
über belastende Vorkomm
nisse schnell-und freimü
tig zu informieren. So 
kam es , daß die Presse 
auch über solche Vorfälle 
recht verständnisvoll be
richtete, die bei einer 
sensationellen Aufmachun~ 
die Öfcentiichkeit hätt~ 

beunruhigen können (z. B. 
Ausbruch , neue Straftat) . 

Allerdings is~ die Ju
stizvollzugsanstalt Gel
senkirchen als eine sozi
altherapeutische Anstalt 
mit den meisten anderen 
Justiz -Vollzugsanstalten 
kaum vergleichbar . Den im 
Höchstfall 54 Bewohnern 
stehen mehr als 70 Mitar
beiter gegenüber . Das 
Zellenhaus ist von dem 
Bürogebäude, in dem sich 
auch die sonstigen funk
tionsräume, insbesondere 
die Gruppenräume befinden , 
baulich getrennt . Auch 
nach dem Ende der übli
chen Bürozeit befinden 
sich immer noch eine Rei 
he von Mitarbeitern zu
sätzlich zu der aus Si
cherheitsgründen notwen
digen Mindestbesetzung im 
Hause . Das ermöglicht es 
uns , Kontaktgruppen groß
zügig die Anstalt zu öff
nen . 

Die Anstalt , die als 
Gerichtsgefängnis um die 
Jahrhundertwende im Zen
trum der Stadt Gelsenkir
chen errichtet wurde , 
grenzt einerseits an ein 
mittelständisches Wohnge
biet und andererseits an 
die Citty . In beiden Rich-
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tungen müssen deshalb 
auch unsere Bemühungen um 
einen guten Kontakt gehen . 
Die Nachbarn aus dem \<lohn
gebiet erleben den An
staltsbetrieb unmittelbar 
mit , weil sie uns uner 
die l~wehrungsmauer 

schauen können . Manche 
von ihnen empfinden das 
als störend . Vor Aufnahme 
der sozialtherapeutischen 
Arbeit luden wir sie des 
halb zu einem Tag der of
fenen Tür ein . Auf der 
Grundlage dieser ersten 
umfassenden Information 
versorgen wir die Nach
barn auchweiter mit Nach
richten über das Anstalts
leben. So kündigen wir 
Veranstaltungen , die z.B . 
durch Geräuschentwicklung 
stören könnten , rechtzei
tig unter Angabe des Be
ginns und des Endes der 
Veranstaltung an. Als wir 
vor einiger Zeit das fünf
jährige Bestehen der An 
stalt feiern konnten, er
hielten nicht nur die Be
hörden und öffentlichen 
Stellen der Stadt , son
dern auch die Nachbarn ei
ne Einladung . 

nie zentrale Lage der 
Anstalt bedeutet eine Ein
engung . In den vergangeneo 
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Jahren ~abe:1 wi r jedoc~ 
er5"ahren , daß c! ies e Einen
gung durch Heil::ere Vortei-: 
le wettgemacht Hird . Es 
g i bt kaum eine · ~ür eine 
Jus t iz - Vollzugsanstalt 
wichtige staatliche oder 
kommunale Stelle , die für 
uns nicht mühelos zu Fuß 
zu erreichen i st . Deshalb 
möchten wir diese Stellen 
gar nicht aufzä~len . Er
wähnt seien nur Einr ich
tungen , d ie für d ie Ge
staltung der Sozialthera
pie im we i teren Si nne be
sonder s wichtig s i nd : 
Volkshochs chule 
Stadtbüchere i 
Abendschule 
Fami lienberat ungsstelle 
Dr ogenbera tungsstelle 
Sportplätze/~urnhallen 

Ha llenbad 
Mus i ktheater 
Einkaufsze ntrum 
Hauptbahnhof 
Pol i zeibehörde 

Die zentrale Lage er
mögl icht es uns deshalb , 
mi t den Behörden und den 
sonstigen Ei nrichtungen 
engen persönlic he:1 Kontakt 
zu halten . Im Verlauf der 
Sozialtherapeuti schen Be
handlung können ri i r unse
r e Bewohner an l eit en , die
se Kontaktmöglichkeiten 
auch selbstständig zu 
nutzen . 

Zum Behandlungs konzept 
.der Anstalt gehör t die 
Schaffung von Außenkon
t akten für die Bewohner . 
Sie wurden ursprünglich 
als wichtiges ther apeuti 
sches Mittel angesehen , 
um den Bewohnern Trai
ni ngsfelder a ußerha lb d~r 
Anstalt zu bieten . Aller
dings war von Anf ang an 
~icht daran gedacht , Kon
taktpersonen (ehrenamtli
cre SPt:r~'>uer) U:ld ~ontakt 

gruppen in die Behandlung 
mit einzubeziehen. Trotz
dem begann die Gr uppenar 
beit themenzentriert bzw. 
alc soziale Gruppenarbe j t . 
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Im Lau7e der Zeit haben 
sich die Kontaktgruppen 
jedoc~ zu reine-n rreizeit
gruppen entNic~elt , die 
zwanglose zwischenmensch
liche Kontakte ermögli
chen und innerhalb der 
Inst i tut i on einen gewis
sen Freiraum bieten . ~ei 

dieser Entwicklung darf 
neben der positiven Seite 
nicht ~hersehen werden , 
daß die Kontaktgruppen 
den Be·dohner!'l ermöglichen , 
sich Auseinandersetzungen 
zu entz i ehen , die in The
rapie-, Wohn- und Unter
richtsgruppe n stattfinden 
müßten . Engerer Kontakt 
ZI.J i schen Anstalt und Grup
pen sov1ie kontinuierliche 
3eratung sind daher erfor
derlich . Wir bemühen uns 
um Offenheit , machen Be
wohner n Hie Betreuern 
aber deutlich , da!3 1-lir 
die uns gebotene Schwei
gepfli cht beachten und 
den Wuns ch der Betreuer, 
vom Bewohner Anvertrautes 
nichc preisgeben zu müs
sen , im Ra hmen der allge
meinen Rechtsvorschriften 
respektier en . 

Wer bung von Einzelper
sonen und Gr uppen erfolg
ten im ersten Jahr nach 
Eröffnung der Anstalt ge
zielt c:hrch Gespräche mi 1: 

Institutions - Vertretern , 
z . B. den Psychologen des 
Diakon i s c hen Werkes , den 
Vorsitzenden der Kolping
fam i l j e und durch Infor
mationsv-eranstaltungen bei 
Ortsver einstagungen der 
Partei usw., ferner bei 
Besichtigungen 1er .1\nsta 1-
durch Gespräche zwischen 
~esuchern , Mitarbeitern 
und qewohnern . Auffallend 
war , daß , sobald erste 
KontakT~ hergestellt wa
r~n , durch Informationen 
im famil i enkreis weiter 
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g.:ovzorbe:1 woJrde . Als 3e-
sonderheit ka~n angesene~ 
werden , daß sie~ an der 
'ii tarbei t l:lteressierre 
zu Gruppen zusammer,schlos
sen und erst über Gruppen
kontakte Einzelbeziehun
gen entstanden . Di ese Be
ziehungen bilden eine be
sonders wichtige Hi lfe 
nach der Entlassung , Heil 
der Entlassene in der Re
gel dann persönlicher Jn
terstützung bedarf . 

Die fluktuation in ien 
Gr uppen ist gering . ~~e 
bestehen sämtlich über 
me hr ere Jahre . Es bleibt 
i mmer ein Stamm von Ni t 
gliedern erhalten , so daß 
die Kontunuität gewa hrt 
isr , die Dynamik ~er 
nicht verlorengeht . Der 
größte Teil der ehrenamt
lichen Betreuer setzt s ich 
aus Kontaktgruppenmitglie 
dern zusammen . Dashat den 
Vorteil , daß s i e mit den 
Gegebenheiten der Anstalt 
bestens vertraut und der 
Anstalt durch die Mir ar
beit in den Gruppen gut 
bekannt sind . für SeHoh
ner wie Kontakt gr uppen
mi rglieder wirkt sich 
außer dem günstig a us , da8 
s ie sich " unver bind l i ch" 
ke nnenl ernen könne n , be 
vor die Einzelbet r euung 
beginnt . Dadurch können 
ma nc he Enttäuschungen -
rur beide Seiten - ver
mieden 1-1erden . 

Hie aus den Aus:'iihrun
gen hervorgeht , ist di e 
i n Gelsenkirchen prakti 
z ierte Art der Öffent 
li chkeitsarbeit eher per
sönlich als institutio
nell ~eprdgt . Das liegt 
u . a . daran , daß sich Mir 
arbeiter und BeHohner r~
lativ gut kenne'1 , t-rodu~ch 

sich OffenheiT im C~gang 
mi teinander und e : , ge
wisses Vertrauen ergeben. 
Unter dies~m Aspekt i~T 

auch r1 ie Korltaktrn~uppen
arbeit zu :ehen. 
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Freiwillige Mitarbeit-im Strafvollzug 

Das TRAINERSEMINAR 

Zum Thema "Freiwi 11 i ge 
Mitarbeit im Strafvo 11 zug" 
möchte ich einen Beitrag 
aus der Sicht als Teil
nehmerin am Trainersemi
nar geben. 

Im November 1973 wurde 
von Praktikern aus dem 
Vollzug, Gefangenen und 
Mitbürgern die Bürgerini
tiative 11 Arbeitskreis So
ziales Training e.V . 11 (AST, 
gemeinnütziger Verein) 
gegründet. Die Prinzipien 
und Methoden des Sozialen 
Training, die im Gefäng
nis zusammen mit den Ge
fangenen entwickelt wur
den, werden durch den AST 
weiterentwickelt, ausge
wertet und verallgemei
nert. Der AST versteht 
sich darüber hinaus als 
öffentliche Gegenkontrol
le im Strafvollzug. 

Die im Arbeitskreis 
Soziales Training organi
sierten Trainer treffen 
sich seit Herbst 1975 re
gelmäßig einmal wöchent
lich im 11 Trainerseminar", 
das zusätzl i eh zu der ein
mal wöchentlich in de~ 
Justiz - Vollzugsanstalt 
(JVA) Berlin Tegel statt
findenden Trainingsgrup
penarbeit besucht wird. 
Die Trainer leisten die 
Freiwillige Mitarbeit im 
Strafvollzug neben ihrer 
ganztägigen - vom Straf
vo 11 zug unabhängigen - Be
rufstätigkeit. Warum wur
de dieses Trainerseminar 
eingerichtet? Zur Beant
wortung dieser Frage und 
zum Verständnis der Tr~i
ni ngsgruppenarbei t scheint 

~nnß/ot-e !Jialfa/ 

es mir wichtig einen Rück
blick auf die Entwicklung 
des Sozialen Trainings zu 
geben: 

Das DEliTSCHE STRAFGE
SETZBUCH gilt seit 1872, 
der Vollzug war 106 Jahre 
nicht gesetzlich gere
gelt. Der Strafgefangene 
hatte nur das Recht auf 
Leben und körperliche Un
yersehrtheit. Der Vollzug 
wurde nur durch die 
Dienst- und Vollzugsord~ 
nung geregelt und diese 
ließ so viel Spielraum, 
daß willkürlich gehandelt 
werden konnte. Dieser Zu
stand überdauerte das Kai 
serreich, die Weimarer 
Republik, die Nazi-Zeit 
und wurde immerhin 25 Jah
re im bundesdeutschen 
Rechtsstaat hingenommen. 
ERST 1967 berief der dama
lige Bundesjustizminister 
Gustav Heinemann die~ 
Strafvollzugs - Kanunission 
ein, die ein Strafvoll
g~g~gesetz entwerfen soll
te. Das war das Signal 
für die 11 68er-Generation 11 , 
bei dem 11Marsch durch die 
Institutionen" auch den 
Knast zu knacken. Hein
rich Kremer ging als ge
rade ausgebildeter Arzt 
nach Tegel, um die erste 
Gruppe der anonymen Alko
holiker (AA) im Knast zu 
beraten. In diesem ersten 
Jahrinder JVA Tegel 1968 
wurde der IST-ZUSTAND die
ses größten Gefängnisses 
der BRD (und West- Europas) 
festgestellt. Für diesen 
Zustand waren folgende 
vier Merkmale kennzeich
nend: 
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1.) möglichst viel Gefan
gene 

2.) mit möglichst wenig 
Personal 

3.) auf möglichst engem 
Raum 

4.) möglichst sicher zu 
verwahren . 

Die Beziehungen zwi 
schen den Gefangenen, zu 
den Beamten und der Aus
senwelt wurde durch Kom
munikationsven~eig~g 11geregelt 11 . Dementspre
chend beherrschten Bambu
len der Gefangenen die An
stalt, zu deren Auflösung 
die Bereitschaftspolizei 
(BePo) eingesetzt wurde. 

In dieser Situation be
hauptete H. Kremer - der 
inzwischen als Anstalts
Arzt tätig ~tar , - daß 
Strafvollzug anders mach
bar sei, insbesondere ohne 
den Einsatz der BePo . 17 
der sogenannten 11 Rädels
führer11 bildeten 1969 ei 
ne Grupp.e,, die 11 Reniten
tengruppe und spätere 
"Intensivgr.upp~ - , sie 
probten den Vollzug mit 
offenen Zellen sowie Kom
munikation untereinander. 
Durch die Weiterentwick
lung des Ansatzes eines 
kommunikativen Vollzuges 
wurde erkannt, daß "das 
WIE der Regel der Bezie
hungen zwischen Gefange
nen und dem hauptamtlichen 
Vollzugspersonal neu be
stimmt vierden muß". A 1 s 
Basis für diese neuen Re
ge 1 n \'lurden drei Gnmd
rechte mit den Gefangenen 
formu 1 i ert, auf denen heu
te die PRINZIPIEN des So
zialen Training~ beruhen : 
1. ) Recht auf orfene Kom-

munikation, 
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2.) Recht auf Hilfe zur 
Se 1 bsthil fe, 

3.) Recht auf gleichwer
tige Mitwirkun~. 

Aus der "Intenslvgrup
pe" entwickelte sich d~e 
erste Sozialtherapeutl
sche Abteilung innerhalb 
der Strafanstalt im neu
gebauten Haus IV in der 
JVA Tegel (1970) . Es wur
de sehr bald erkannt, daß 
die Kriminalität nichtals 
therapiebedürftige Krank
heit betrachtet werden 
sollte. Esmußte ein trag 
fähiges Gegcnkonzep~ (zur 
Sozialtherapie) entwickelt 
werden. Es wurden Lernzie
le in allen zentralen Le
bensbereichen formuliert. 
Unterschieden wurden fol
gende drei Lebensberei 
che: 
1. ) ERLEB.~ISBERE!Oi 
(Einblick): sich ~elb~t 
begreifen; lernen m1t el
genen Emotionen. umz~gehe~; 
die eigene Bef1ndl1chke1t 
erkennen; Beziehungen zu 
anderen: Freunden, Fami 
lie, auch Beamte, Mitge
fangene für s~ch be~~ßter 
machen; die e1gene 'Inne-
re Realität" verändern. 
2.) HAt'lDWNGSBEREIOi. 
(Durchblick,Informat1on): 
man lernt selbst mitbewe
gen; man hat Beziehungen 
zu Klein- und Großgruppen; 
Wissen wird als handlungs
leitendes Wissen vermit
telt; es verändern sich 
Wertungen; die "äußere 
Realität" verändert sich; 
wichtig ist das aufgaben
bezogene Lernen. 
3 . ) ~1ACHTBEREICH 
(überblick): sich. :.d~rch 
die "anonyme Real1tat 
-(Institution) durchfind~n, 
und sie verändern; e1n 
Bewußtsein für Normen und 
ihre Unterschiedlichkeit 
entwickeln; Möglichkeiten 
suchen sich durchzusetzen; 
Methoden entwickeln und 
anwenden; strategisches 
Vorgehen. 

SoNDERHEFT 'ao 
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Diese drei Bereiche be
ziehen sich auf die drei 
Grundrechte der ersten 
"Intensivgruppe" von 1969: 

Erlebnisbereich: 
Reche auf offene Kommu
nikarion, 
Handlungsbereich: 
Recht auf Hilfe zur 
Selbsthilfe, 
Machtbereich: 
Recht auf gleichwerti
ge l1itwirkung. 
Für das Verha 1 ten a 11 er 

am Vollzug Beteiligten 
gilt die Forderung nach 
Einhaltung folgender Prin
zipien : Eindeutigkeit,.Re
gelmäßigkeit, Verblnd
lichkeit. 

Mit der Forderung nach 
Verwirklichung dieser 
Rechte und Prinzipien 
trennte sich ein Teil der 
Gefangenen und der Fach
kräfte im April 1973 von 
der So3ialtherapie u~d 
begründete eine "~ra1-
ningsstation für soz1ales 
Lernen", heute SOZIALES 
TRAI~ING . Inhalte zum So
zialen Lernen wurden aus 
den drei Bereichen ent
wickelt und in der Form 
des Sozialtherapeutischen 
Sozialpraktischen und So
zialstrategischen Trai
nings angeboten: 

1. ERLEBNISBEREICH 
(Recht auf offene Kom
munikation) = 
SozialtheraP.eutisches 

Training (t4ohngemein
schaft, Vollversammlung, 
Intensivgruppe, Kontakt
gruppe) 

2. HANDLUNGSBEREICH 
(Recht auf Hilfe zur 
Selbsthilfe) = 

SozialP-raktisches 
Training ( problem- und 
aufgabenbezogene Trai
ningsgruppen) 
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3, f1ACHTBERE ICH 
(Recht auf gleichwer
tige Mitwirkung) = 

Sozialstrategisches 
Training ( Selbstver\'lal
tung, Insassenvertretung) 

Lernfelder im So~ial
praktischen Training bie
ten die problem- und auf
gabenbezogenen Trainings
gJ:..Y.pR.efi, die sich entwe
der auf subjektiv empfun
dene Probleme der Einzel 
nen oder auf längerfri 
stige Aufgaben beziehen . 

DIE TRAININGSBEREICHE 
a) problembezogen: 
Freizeit (auch Hobby- und 
Allgemeinwissengruppen ), 
Soziale Bindung (Pa~t~er
schaft 1 Ehepaartra1n1ng/ 
Sexualpädagogik), über
\oJi ndung suchtabhängiger 
Verhaltensweisen (Infor
mation zur Sucht (eigenes 
Erkennen)/Suchttherapie); 
b) aufgabenbezogen : . 
Berufsfi ndung - Berufsb1 n
dung (Betriebsrecht, Be
werbung, Arbeitsplatz, 
Motivation, Arbeitsver
halten), Geld ( Schulden
regulierung/Konsumverhal
ten), Rechtsfragen des 
8ll.t.ags (Kauf-, ~1i et- , 
Arbeits-, Sozialrecht, 
Ehe- und Familienrecht, 
Strafvollzugsrecht), 
~ortpädagQgik (Sport ak
tiv, theoretische Kennt
nisse zur Gesundheit) 
- v1urden von der dama 1 i 

gen Insassen - Ve~tretung 
entwickelt und d1e dazu 
benötigten Trainer ü~er 
Institutionen und auf ln
formellem Wege geworben . 
Der Arbeitsberei eh fürdie 
Trainer ist also das So
zialpraktische Training. 
Die Trainer gingeneinzeln 
zu ihren jeweiligen Trai 
ningsstunden in die An-



stalt. Sie sahen sich zu
sammen nur bei den vier
teljährlich stattfinden
den 11 Tra i nerkonferenzen 11

, 

an denen Insassen, Fach
kräfte, Vollzugsbeamte 
und Trainer teilnahmen. 
Schon ba 1 d wurde den Tra i 
nern klar, daß sie sich 
regelmäßig außergalb der 
Anstalt treffen sollten, 
um Erfahrungen auszutau
schen unddie Erfahrungen: 
Inhalte, Methoden (Verfah
ren), Didaktik (Unter
richtslenre), Gruppendy
namik ( Prozeß der wechse 1-
seitigen Steuerung des 
Verhaltens der Mitglieder 
von sozialen Gruppen) der 
Gruppenarbeit auszuwerten 
mit dem Ziel, ein Curri
culum (Lehrplan, Lehrpro
gramm) als Arbeitshilfe 
für Trainingsgruppenar
beit im Strafvollzug zu 
erstellen. Dieses Trai
nerseminar bildete schnell 
ein zentrales Element für 
die praktische, theoreti
sche und po 1 i ti sehe Arbeit 
im Vollzug. Das Trainer
seminar hat folgende 
Hauptaufgaben: es bietet 
SYQervision für jeden 
Trainer. Schwierigkeiten, 
die die Gruppenarbeit be
treffen, werden vorge
bracht und diskutiert. 
Das Seminar dient der Aus
und Fortbildung der Trai
ner für die Praxis im 
Strafvollzug. Die Ausbil
dungs i nha 1 te beziehen sieh 
auf: Prinzipien und Me
thoden des Soziales Trai
nings, Klientenzentrierte 
Gesprächsführung (C. R. 
Rogers), Themenzentrierte 
Interaktion (R. Cohn) ~1 1 
Methoden des Sozi a i manage
ments ~2~ Strafvollzugs
gesetz mit Berliner Aus
führungsvorschriften, Er
stellen von Vollzugsplä
nen, Organisation und 
Struktur von Justizvoll
zugsanstalten. Eine wei
tere Aufgabe istdie Erar-

BERICHT - MEINUNG 

beitung der Inhalte, Me
thoden, Didaktik der Cur
ricula zu den Trainings
bereichen (1. Publikati
on:Stahl/Pietsch/Schultz: 
Rechtsfragen des Alltags, 
Berl in 1978). 

Das Trainerseminar hat 
sich zu einer Selbstorga
nisation entwickelt. Für 
Meinungsbildungsprozesse 
zur Planung, Organisation 
und Entscheidungen über 
die Durchführung des Sozi 
alen Trainings gelten die 
Prinzipien demokratischer 
und kollegialer Verhal
tensweisen. Empfehlungen 
und Vorstellungen über 
Aufbau und Durchführung 
verschiedener Konzeptio
nen des Sozialpraktischen 
Trainings wurden im Trai
nerseminar entwickelt und 
diskutiert. Eine ebenso 
wichtige Aufgabe des Tra i 
nerseminars ist die Qf~ 
fentlichkeitsarbeit. Ei 
nige Trainer haben sich 
für die Beiratstätigkeit 
und als Dozenten an der 
VHS-Schöneberg für Kurse 
"Praxisberatung von frei
willigen Mitarbeitern im 
Strafvollzug 11 zur Verfü
gung gestellt. Die Trai
ner erkannten sehr bald, 
daß Gruppenarbeit im 
Strafvollzug nicht mög
lich i.st, wenndas soziale 
Umfeld, also der Knast 
als Apparat und System, 
sozusagen 11 ausgeb 1 endet 11 

wird . Der Trainer wird 
sehr bald damit konfron
tiert und muß dazu Stel 
lung beziehen. Somit ist 
es unvermeidlich, sichmit 
dem Machtbereich intensiv 
auseinanderzusetzen, wenn 
die Gruppenarbeit effek
tiv sein soll. 

Ausgehend von den Über
legungen, wie ein Schwer
punkt des Sozialen Trai
nings - nämlich das~ 
alpraktjsche TrainingJUit 
seinen Training~gr~pp~ 
(siehe folgende Tabel1e) 
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- in eine traditionelle 
Anstalt erngeführt werden 
kann, entwickelten die 
Trainer eine neue Form 
des Sozialpraktischen 
Trainings. Die einzelnen 
Trainingsbereiche, die 
bis dahin im Gesamtkonzept 
des Sozialen Trainings im 
Haus IV als "Kurssystem" 
angeboten worden waren, 
faßten wir zum "Entlas
sungstraining11 zusammen. 
D.h., die Aufgaben- und 
problembezogenen Trai
ningsthemen wurden für 
eine konstante Teilneh
merhruppe über etwa ein 
Jahr in der Teilanstalt 
I II (eine trad i tione 11 e An
stalt innerhalb der Ge
samtanstalt der JVA Ber
lin Tegel) angeboten. Die 
Teilnehmer fanden selbst 
heraus, mitwelchen Themen 
sie beginnen und welche 
Schwerpunkte sie setzen 
wollten, was sie am mei 
sten interessierte und 
ihnen am wichtigsten 
schien. Das Programm ist 
so fl exi be 1 , daßdie Kurs
teilnehmer über die In
halte des Entl assungstra i 
nings entscheiden . Damit 
schien uns auch gewähr
leistet, daß die tatsäch
lichen Bedürfnisse und 
Defizite der Gruppenteil 
nehmer berücksichtigt 
werden. 

In der Trainingsgrup
penarbeit, die schwer
punktmäßig im Handlungs 
bereich arbeitet, kommt 
der Erlebnis- und Machtbe
reich selbstverständlich 
genauso zum Tragen; denn 
die Beziehung zu sich 
selbst, zu einer anderen 
Person oder zur Gemein
schaft spielt sich stets 
gleichzeitig im Erlebnis- , 
Handlungs- und Machtbe
reich ab. Durch die Trai 
ningsgruppenarbeit ent
wickelt sich beim Einzel 
nen ein Bewußtsein für 
die eigene Problematik. 
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Und hier reicht das auf
gabenbezogene Lernennicht 
aus. Wird ein Sozialprak
tisches Training angebo
ten, dann müssen in Er
gänzung zu diesem auch 
Intensivgesprächsgruppen 
(die Trainer sollten hier 
Therapeuten sein) zur Ver
fügung stehen, in denen 
erkannte eigene Probleme 
aufgearbeitet werden kön
nen. 

Oie Trainer haben die
sen Vorschlag bei der Er
arbeitung des Konzeptes 
einer Entlassungstrai
ningsstation in der TA 
III in Tegel eingebracht . 
Die von den Gruppen 1 eitern 
und Betreuern entwickelte 
Konzeption wurde in meh
reren Sitzungen mit dem 
Gruppen 1 ei ter, den Betreu
ern, dem Teilanstaltslei
ter und den Trainern dis
kutiert und weiterentwik
kelt. Dabei wurdeauch von 
den Trainern auf die Not
wendigkeit der Weiterbil
dung des Allgemeinen Vo 11-
zugsdienstes hingewiesen, 
ohne die eine soziale Ver· 
änderung im Vollzug gemäß 
dem Strafvollzugsgesetz 
nichtmöglichist. ~JeHer
bildung für das Vollzugs
personal sollte so ange
boten werden, daß Interes
se zur persönlichen Weiter
bildung geweckt und ge
fördert wird und damit die 
Chance entsteht, den ein
gefahrenen Vollzugsalltag 
zu durchbrechen. 

Und hier, bei diesen 
Empfehlungen und Vorschlä
gen an die Anstalt, be
steht für die Freiwilli
gen Mitarbeiter (Trainer) 
die Gefahr, sich zwischen 
zwei Stühle zu'setzen. 
Wird diese Hilfestellung 
der Freiwi 11 i gen Mitarbe i
ter bei der Neugesta 1 tung 
des Vollzuges von den In
sassen als Zusammenarbeit 
mit der Anstalt im Sinne 
von 11gegen die Insassenil 
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gesehen? Falls dieses zu
treffen sollte, müssenwir 
klarstellen, daß wir uns 
nicht als Teil des Voll
zugsapparates verstehen. 
Die Trainer stellen als 
unabhängige, am Strafvoll
zug interessierte Bürger 
ihre langjährigen Erfah
rungen und Kenntnisse der 
Anstalt und damit den In
sassen zur Verfügung, und 
die Anstalt hat das Ange
bot angenommen. Unsere 
Hoffnung, den starren 
Vollzug in einen kommuni
kativen Vollzug umzuge
stalten, läßt uns auch 
nicht vergessen, diese 
von uns angestrebte und 
unterstützte Veränderung 
kritisch zu betrachten. 
Deshalb fragen wir uns, 
ob unsere Empfehlungen und · 
Angebote von der Justiz
verwaltung auch wirklich 
in dem von uns gemeinten 
aufklärerischen Sinne be
nutzt werden? Die Ge
schichte lehrt, daß neue 
Erkenntnisse stets zum 
Wohl oder zum Weh der Men
schen benutzt werden kön
nen. Bestimmte früher 
Willkür und brutale Ge
walt den Knastalltag, so 
sehen wir heute die Ge
fahr, daß diese von der 
pädagogischen/psychologi
schen Gewalt allmählich 
abgelöst werden kann und 
die Gefangenen dann dem 
11 humanen .. Vollzug ausge
liefert sein werden - das 
ist sicher nich.t unsere 
Absicht. Freiwillige Mit
arbeiter können ihr Wis
sen und ihre Erfahrungen 
für die Gestaltung des 
Vollzuges gemäß dem ge
setzlichen Auftrag zur 
Verfügung stellen - wo 
aber dienen sie der Voll
zugspolitik nur als Eti
kett, wo werden sie be
nutzt für eine Entwick
lung imVollzug,die nicht 
ihren Vorstellungen ent
sprechen? 
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Diese Fragen müssen wir 
- die Freiwilligen Mitar
beiter - uns eindringli
cher stellen, insbesonde
re nach dem soeben er
schienenen Artikel 11 Hoch
sicherheitstrakt Modell 
für die anderen Häuser 11 

im Tagesspiegel vom 23.3. 
198o. Die Hoffnung, einen 
kommunikativen Vollzug im 
Sinne des Sozialen Trai
nings einzurichten, wird 
durch die geplanten bau
lichen Maßnahmen mögli 
cherweise zunichte ge
macht: " ... daß der in 
Plötzensee entstehende 
Hochsicherheitstrakt das 
Modell für die übrigen 
fünf Vollzugsgebäude dar
stellt ... sich nur in 
Nuancen vom Hochsicher
heitstrakt unterscheiden~ 
"Unter Justizsenator Mey
er sei Berlin auf diesem 
Gebiet Vorreiter. Das 
Berliner Gefängnis-Modell 
sei der Beginn einer Serie 
ähnlicher Haftanstalten 
im Bundesgebiet 11

• Im 
Trainerseminar wird diese 
sich abzeichnende Entwick
lung diskutiert, um nicht 
einer Illusion bezüglich 
positiver Veränderung im 
Vollzug aufzusitzen . Das 
Bewußtsein dieser Gefahr 
ist für die Trainer 
gleichzeitig ein Grund, 
die seit fünf Jahren kon
tinuierlich geleistete 
theoretische und prakti
sche Arbeit 11 VOr Ort" 
weiterzuführen. 

~1) Die Balance zwischen 
dem Gesprächsthema (THE
MA), Wechselbeziehung der 
Teilnehmer (WIR) und dem 
eigenen Bedürfnis (ICH) 
zu halten. 
~2) Der Prozeß der Ziel
formulierung und Durch
setzung von Zielentschei 
dungen in der (sozialen) 
Organisation durch Pla
nung, Koordination und 
Kontrolle. 



-t::1 
rn 
::0 

r 
n 

~ c 
n 
'"' -

"Ein Knast wird geknackt" (Film) ''Soziales Training'' = Problemlösende Gemeinschaft - also zwischen Neubestimmen: Das "Wie" der Regeln der Beziehungen aller im Vollzug Beteiligten, den Insassen, 
zwischen den Insassen und dem Anstaltspersonal , sowie zu den Personen außerhalb der Anstalt: 

Soziales Lernen auf Gegenseitigkeit § 154 

BEREICHE REALITÄT tERNFELDER M~THODEN PRINZIP IEN STRAFVOLL- DIES ALLES . 
WIRKLICHK. INHALTE, _ ANGEBOTE) VERFAHREN) (GRUNDREGELN) ZUGSGESETZ IST GÜLTIG: 

ER~l'ITS Innere ~inzelgespräche; Sozialthera12eutisches Recht auf -.. 
BEREICH Realität; ~ntensi vgruppe; Training: offene § 2 

für das Ver-
meine Gefül1le 

Einblick; IKontaktgruppe; -verbaltenstherapie, Kcmnunika tion § 3 hältnis zu 
wahrnehmen, Vollversammlung; - Gestalttherapie, mir selbst, § 154 sie akzeptie- Beziehun!l_s- Kontakte der Insas- -Gesprächspsychoth., Eindeutigkeit der Einzel-
ren,mit ihnen sen untereinander; - Lernen durch Entwickl . § 163 person ; ebene 
umgehen; -Lernen am Modell, " Interaktio- - Bedürfnisskala 

nale Ebene; (nach Maslow) 

HANDLUNGS- SozialQraktisches 
BEREICH Traininqspruppen: Training : 

meine Möglich- a) P.roblembezorJ_en: - Methoden des Sozial- für das Ver-
~ußere hältnis zwi-keit zu han- - Freizeit managemen ts ,· 

deln zu sehen Realität; Soziale Bindung - Themenzentrierte Recht auf § 2 sehen zwei -
u . ausführen; Uberwindung sucht- Interaktion; Hilfe Personen: - zur 
aufgabenbezo-

Durchblick; 
abhängiger Ver- - Gesprächspsychoth. Selbsthilfe § 3 

genes Handeln, 1Aut2:aben- haltansweisen - Lernen durch positive § 37, 1 , 3 
Arbeiten,Ler- ebene; b) aufq_abenbezoq_en: Verstärkung,· ~elmäßigkeÜ: § 67 nen; Ovarationale - Berufsfindung/ - Kognitives Lernen 

Ebene Berufsbindung (Durch Einsicht); 
- Geld - Lernen am Modell 
- Rechtsfragen des (Vorbild); 

Alltags - Lernen durch Entwick-
- Sportpädagogik lung (in der Gruppe) 

MACHT- Sozialstrategisches § 4' 1 für das Ver-
BEREICH Training: Recht auf § 6,3 hältnis der 

rrr.it der Macht Selbstverwaltung; 
gleichwertige § 7 , 1 Menschen in-Anonyme - Methoden des Sozial- Mitwirkung § 154 stellvertre- Realität; Insassenvertretung; nerhalb einer 

managemen ts; § 159 Gemeinschaft: tend für ande-
Uberblick; Stations-/Gruppen- (Lernen über: spre- Verbindlichkeit § 160 Freundes-/be-~umgehen; vollversammlung; eben, hören, sehen, § 163 kanntenkreis; Situat ionen Durchset- anfassen, bewegen). 

erkennen, ein- zung_sebene Familie; Ar-

schätzen NQrmative ..... 
1 

bei ts- und Lern-

Ebene gruppen; 



SIE 

SIE HABEN GESEHEN, SIE HABEN GEDACHT 

SIE SPRACHEN VON HUMANISIERUNG 

SIE HABEN EIN KLARES KONZEPT GEMACHT 

UND GABEN UNS ORIENTIERUNG 

WIR HABEN DEN LEUCHTTURM VON WEITEM GESEHN 

WIR HÖRTEN DAS FÄHRSCHIFF SCHON KOMMEN 

WIR WAREN BEREIT, AUF DAS ZIEL ZUZUGEHN 

SIE HABEN ES WEGGENOMMEN 

SIE PUMPEN NUN STAHL UND BETON IN DEN KNAST 

UND SICHERN UND ORDNEN DIE LAGE 

SIE BRECHEN DEM FÄHRSCHIFF DEN SEGELMAST 

UND LÖSCHEN DIE LEUCHTTURMSIGNALE 

IHR FRAGT, WER SIE SIND? 
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